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Wir sind 
  

 

Rundbrief     Nr. 8  - März 2014 

 

Liebe DaBEI-Mitglieder, 

wie die Zeit vergeht. Jetzt ist es schon März und der Eine oder Andere hat sich bestimmt schon ge-

fragt: Wo bleibt der Rundbrief vom DaBEI e.V. ? Sorry, sorry! Es ist aber nicht so, dass wir den Jah-

reswechsel verschlafen haben, wir waren sehr fleißig, kreativ und aktiv für den DaBEI e.V. unter-

wegs. Das zahlt sich aus, der DaBEI e.V. wächst und wäääächst. Genauso wie unser Rundbrief, der 

noch vielseitiger geworden ist. Aber seht und lest selbst.   

Eure DaBEI e.V. Redaktion Nicole Kraft & Steffi Idler 
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Auch in diesem Jahr wurde uns von Seiten des Ministeriums für Bildung, 

Jugend und Sport das Vertrauen geschenkt, zukünftige Kita-Fachkräfte in 

Brandenburg beraten und sie auf ihrem Weg in die Kita begleiten zu kön-

nen. Herzlichen Dank an das MBJS! In diesem Zusammenhang haben wir 

aufbauend auf das Beratungsangebot zur Fachkräftegewinnung und -

qualifizierung eine neue Website erarbeitet. Unter www.erzieher-

brandenburg.de habt Ihr die Möglichkeit, als Träger, Verein oder Privatper-

son Wissenswertes über die Wege in die Kita in Brandenburg zu erfahren. 

Da uns in letzter Zeit vermehrt auch Fragen über freie Stellen für Erzieherin-

nen und Erzieher erreichten, haben wir unsere Chance genutzt und einen 

Stellenmarkt nur für Kita-Fachkräfte in Brandenburg auf dieser Website entwickelt. Wenn Ihr also in naher Zukunft freie 

Stellen zu besetzen habt, wendet Euch an uns: Wir veröffentlichen Eure Angebote oder Gesuche kostenlos! Auch wer 

eine Stelle sucht, ist bei www.erzieher-brandenburg.de an der richtigen Adresse. 

 

Herzlich Willkommen 

 

Wir freuen uns über fünf neue Mitglieder und begrüßen ganz herzlich die Freie Schule Woltersdorf e.V. aus Wolters-

dorf, „Pädagogik in Bewegung“ i.G. aus Hohen Neuendorf, Kindermund e.V. aus Rathenow, Montessori–Kindergarten 

e.V. aus Bernau und das Familienzentrum Trampolino aus Eggersdorf. Herzlich willkommen und schön, dass Ihr dabei 

seid! 

 

Offenes Vernetzungstreffen zum fachlichen Austausch mit anschließender Mitgliederversammlung am 14.November 

2014 

 

Nach einigen Terminfindungsproblemen steht nun fest: Unser diesjähriger „kleiner Fachtag“ findet -  als „offenes Ver-

netzungstreffen zum fachlichen Austausch“ am 14.11.2014 statt. Die Kita „Wilde Wiese“ in Wegendorf stellt uns hierfür 

Ihre Räumlichkeiten zur Verfügung. In der Zeit von 14.00 bis 17.00 Uhr können wir uns intensiv zu folgenden Themen 

austauschen: 1. Arbeitsgruppe: Eintragungsfähigkeit von Vereinen als Kita-Träger (Referent ist Roland Kern vom DaKS 

Berlin), 2. Arbeitsgruppe: Kita-Leitung im Fokus: Mitarbeitergespräche, Konfliktgespräche, Herausforderungen an Lei-

tungen in kleinen Einrichtungen (Referentin ist Jana Schulze), 3. Arbeitsgruppe: Qualitätsentwicklungsprozesse in klei-

nen Einrichtungen - (als Referentin ist Sabine Lindemann angefragt). 

 

Anschließend findet in der Zeit von 17.00 bis 18.30 Uhr unsere Mitgliederversammlung statt. Wir hoffen, dass Ihr Euch 

den Termin schon rot und dick in Euren Terminkalender geschrieben habt.  

 

 

 

 

 

Kita Kampagne der LIGA der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege 
„GEMEINSAM FÜR: GUTE BILDUNG. VON ANFANG AN!“ 
 
Die Kita-Kampagne ist gestartet. Am 23. Januar 2014 war es soweit, die zehn klei-
nen Vertreter der Potsdamer Kita KönigsKinder überreichten im Landtag Frau 
Gerrit Große (Vizepräsidentin des Landtags) den symbolischen Schlüssel für den 
offiziellen Start der Kita-Kampagne „Gemeinsam für: Gute Bildung. Von Anfang 
an!“.  
Das heißt, im Wahljahr 2014 wird es laut und bunt.  Die Kita-Kampagne kommt. 

Aktuelles über und bei uns 

Auf einen Blick – Neues aus Brandenburg 

http://www.erzieher-brandenburg.de/
http://www.erzieher-brandenburg.de/
http://www.erzieher-brandenburg.de/
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Ziel ist es, auf die Personalsituation in den Kindertageseinrichtungen von Brandenburg aufmerksam zu machen und 
diese effektiv zu verbessern, um die Rahmenbedingungen für eine qualitativ gute frühkindliche Bildung in Brandenburg 
umsetzen zu können.  
Oft sieht es so aus, dass Erzieher_innen tagtäglich aufgrund von unzureichenden Rahmenbedingungen wie z.B. einem 
zu schlechten Personalschlüssel, keine Berücksichtigung der Zeiten für Vor- und Nachbereitungen oder Fortbildungen, 
an ihre Grenzen stoßen. Erzieher_innen können oft ihr Bildungsangebot nicht so gestalten, wie es ihrem eigenen 
Selbstverständnis, aber auch den Anforderungen von Eltern und Gesellschaft entspricht.  
Brandenburg braucht gute Kitas. Aber was heißt es, eine gute Kita zu sein? Was brauchen Kitas, um den eigenen und 
gesellschaftlichen Ansprüchen gerecht zu werden? Hier ein kurzer Überblick, über die Forderungen der Liga.  
 
Ein gute Kita braucht... 
 
Á Leitung, die Zeit für pädagogisches und 

organisatorisches Management hat. 
Á individuelle Bildung und Förderung durch 

mehr qualifiziertes Personal. 
Á Zeit für Vor- und Nachbereitung 
Á Zeit für Elterngespräche und Gespräche zur 

Entwicklung der Kinder. 
Á ein System guter Praxisberatung.  
Á Qualitätsentwicklung und –sicherung, die 

nicht als freiwillige kommunale Leistung „ab-

gestempelt“ wird und unter 
Haushaltsvorbehalt gestellt 
werden kann. 

Á Gelingfaktoren, die die Teilhabe für jedes Kind 
(Inklusion) ermöglichen und den individuellen 
Bedürfnissen aller Kinder entsprechen. 

Á Perspektive durch einen Stufenplan für ver-
besserte Rahmenbedingungen, der allen Ori-
entierung für langfristige Qualitätsentwicklung 
aufzeigt. 

 
Daher fordern die Spitzenverbände:  
 

1. Mehr Fachkräfte für unsere Kinder 
Á Perspektivisch umsetzbar: Verbesserung des Personalschlüssels  
- je 1 Fachkraft (VZE) für 4 Kinder von 0 – 3 Jahren 
- je 1 Fachkraft (VZE) für 8 Kinder von 3 – 6 Jahren 
- je 1 Fachkraft (VZE) für 18 Kinder von 6 – 12 Jahren (Grundlage ist die Mindestbetreuungszeit) 
- den Personalschlüssel für Kinder von 0 bis 24 Monate auf 1:5 verbessern (Finanzierung der zusätzli-

chen Personalkosten ca. 300 neue Erzieher_innen) 
2. Mehr Zeit für jedes Kind 

Á Anerkennung der tatsächlich zur Verfügung stehenden Arbeitszeit im Betreuungsschlüssel: 
- Arbeit mit den Kindern (ca. 60%) 
- mittelbare pädagogische Arbeit (20%) 
- Ausfallzeiten (ca. 20%) 

3. Mehr Zeit für Aus- und Weiterbildung 
Á Ausweitung des Systems der Praxisberater:  
- 1 Praxisberater auf 1000 Kinder 
- 84% Personalkostenförderung durch das Land  

4. Mehr Zeit für Qualität 
Á bedarfsgerechte Freistellung für Leitungsaufgaben 
- Ziel: ab mind. 130 Plätzen muss 1 Leiter_in freigestellt werden 
- Ziel: Verbesserung der Leitungsfreistellung für jede Einrichtung um 0,125 VZE – unabhängig von der 

Einrichtungsgröße (Finanzierung von ungefähr 220 zusätzlichen neuen Stellen) 
- Ziel: Verdopplung der Leitungsfreistellung für kleine Einrichtungen. Für Einrichtungen mit 100 – 150 

Plätzen oder 10 – 15 pädagogischen Fachkräften wird eine Halbtagsfreistellung erreicht 
5. Mehr Zeit für Entwicklung 

 
Die Umsetzung der Ziele erfolgt gemäß dem Prinzip „gesehen und gehört“ zu werden. Hier ein kurzer Überblick über 
die Möglichkeiten, wie Ihr als Träger, Einrichtung und Einzelperson Euren Beitrag zur Kita-Kampagne leisten könnt:  
 
Á Aufmerksamkeit schaffen und breite Öffentlichkeit ansprechen  

- Plakate und Flyer an ausgewählten öffentlichen Standorten (abrufbar beim Kampagnenbüro bzw. re-
gionale Verteilungsstützpunkte) aushängen 
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- Türanhänger (Die Türanhänger können die Botschaften vor Ort unterstützen und bei Landes- und 
Kommunalpolitik vor Ort an die (Büro-)Türen gehangen werden. Die Türanhänger können auch die 
Botschaft vermitteln, dass für Themen guter frühkindlicher Bildung Türen offen sind. 

- Postkarten (Postkarten mit verschiedenen Motiven werden im Kampagnenverlauf bereitgestellt. Die-
se sind adressiert an die Landesebene und enthalten Forderungen zur Verbesserung der Rahmenbe-
dingungen) 

 
Á Die Landespolitik (Landtagsabgeordnete, Landesregierung) erreichen, um erste Verbesserungen sofort voran-

zutreiben und einen Stufenplan für bessere Perspektiven voranzutreiben.  
- den Landtagsabgeordneten noch vor der Wahl auf den Zahn fühlen - unter 

www.abgeordnetenwatch.de können viele von ihnen erreicht werden (oder z.B. die Sprechstunde der 
Landtags- und Kreistagsabgeordneten bzw. die Fraktionsvorsitzenden der Kreistage vor Ort besuchen, 
Einladungen für einen Tag in Eurer Kita aussprechen) 
  

Á Kommunalpolitiker von den Forderungen überzeugen, da die Kommunen einen Teil der finanziellen Verant-
wortung zu tragen haben und daher auch ihre Unterstützung benötigt wird und sie möglichst in die entspre-
chenden Finanzierungsüberlegungen einbezogen werden sollten.  
 

Á Gemeinsam Stellung beziehen - Netzwerke schaffen, Verbündete finden  
- mit Kitas aus der Region zur Durchführung gemeinsamer Aktionen (Kontaktaufnahme mit Kitas in 

der Stadt -/- Gemeinde sowie bei kleineren Städten mit der Region (Landkreis) zur Koordination, re-
gelmäßige Absprachen der Kita-Leitungen und Elternvertretungen vereinbaren, ggf. Vertretung aus 
jeder Einrichtung benennen, ggf. Aufbau einer Adressdatenbank für spätere Koordination, Koordina-
tionsverantwortlichen wählen) 

- Eltern als Unterstützer der Kampagne gewinnen (frühzeitig Eltern direkt ansprechen und diese auf 
Kampagnenmaterial (Flyer, Poster, …) aufmerksam machen, Elternabende nutzen, um Kita-Kampagne 
vorzustellen, Elternausschuss -/- Kitaausschuss einberufen und Kampagne vorstellen, Benennung von 
Elternsprechern, die bei Vernetzung mit anderen Kitas der Region unterstützen und als Ansprechpart-
ner für Anfragen aus der Öffentlichkeit dienen können  

- Verbündete gewinnen (Unterstützungsmöglichkeiten kann man sich insbesondere durch jene erhof-
fen, die sich mit den Themen Bildung und Familie befassen. Deshalb ist die Kontaktaufnahme mit fol-
genden Entscheidern und Gremien in den Regionen denkbar: Fördervereine & Kitaausschüsse, Fami-
lienverbände, Netzwerk Gesunde Kinder, Fachausschüsse (Jugend/ -Soziales) der Kreis- bzw. Stadtver-
ordnetenversammlung, Studentenvertretungen, (Fach-)Hochschulen, Schulen/ -Schulhorte, Parteien 
(Ortsverbände/ Kreisverbände), Gewerkschaften/ Personalvertretungen)

 
Für die Öffentlichkeitsarbeit werden Euch Materialien der Kita-Kampagne zur Verfügung gestellt.  
Folgende Angebote gibt es:  
 
Aktions-Ideenbox  
Erzieher_nnen und Eltern sind DIE Akteure der Kam-
pagne. Um die Kampagnenarbeit vor Ort zu unterstüt-
zen, soll diese Handreichung erste Anregungen und 
Tipps liefern. Diese Ideenbox richtet sich an alle, die 

sich gemeinsam für: - „Gute Bildung. Von Anfang an!“ - 
einsetzen.  
Ideenbox als Download unter: http://www.liga-
brandenburg.de/Aktions-Ideenbox-844952.pdf 
 

Materialienbestellung 
Informations- und Arbeitsmaterial zur „Kita Kampagne 
- Gute Bildung. Von Anfang an!“- kann von Euch online 
bestellt werden.  

Bestellformulare im Überblick unter: http://www.liga-
brandenburg.de/Materialienbestellung-844839.html 

 
Newsletter 
Um über aktuelle Veranstaltungen, Entwicklungen, 
neue Materialien und vieles mehr rund um die Kita-
Kampagne informiert zu sein, könnt Ihr den Kampag-
nennewsletter abonnieren:  

Newsletter-Abo unter: http://www.liga-
brandenburg.de/Newsletter-844799.html 

 

http://www.liga-brandenburg.de/Aktions-Ideenbox-844952.pdf
http://www.liga-brandenburg.de/Aktions-Ideenbox-844952.pdf
http://www.liga-brandenburg.de/Materialienbestellung-844839.html
http://www.liga-brandenburg.de/Materialienbestellung-844839.html
http://www.liga-brandenburg.de/Newsletter-844799.html
http://www.liga-brandenburg.de/Newsletter-844799.html
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Unterstützungsanzeigen 
Für eine noch größere Präsenz der Kita-Kampagne 
könntet Ihr einzelne Anzeigen kostenlos über Eure 
Webseiten oder Medien schalten. Download der An-

zeigenformate unter: http://www.liga-
brandenburg.de/Unterstuetzungsanzeigen-
843636.html 

 
Weitere Vorlagen für die Öffentlichkeitsarbeit vor Ort wie z.B. Kampagnenbrief, Buttons, Kampagnenmitteilung fin-
det Ihr unter:      http://www.liga-brandenburg.de/Vorlagen-845855.html 
 

Bitte unterstützt die Forderungen der Kita-Kampagne und macht mit!!! 
 

 
Leitungsfreistellung im Land Brandenburg 
 
Die Expertise „Freistellung für Leitungsaufgaben in Kindertageseinrichtungen in Brandenburg“ mit Befunden aus der 
amtlichen Kinder‐ und Jugendhilfestatistik zu den Stichtagen 1.3.2011 und 2012 von Jens Lange (Forschungsverbund 
DJI/TU Dortmund)  wirft nach wie vor viele Fragen auf. Zwei zentrale Befunde darin waren (vgl. Rundbrief Nr.7): 
 

¶ In jeder vierten Kita (24%) wird nur genau der Leitungsanteil freigestellt, der rechtlich für die pädagogischen 
Leitungsaufgaben verankert ist.  

¶ In jeder fünften Kita (21%) kommt es nicht zu einer expliziten Leitungsfreistellung. 
 
Im November 2013 gab es einen schriftlichen Bericht des MBJS zu den Erkenntnissen über die Erhebung von Leitungs-
freistellungen durch die jeweiligen Träger der Kitas, der ursprünglich Thema der 47. Sitzung des Ausschusses für Bil-
dung, Jugend und Sport sein sollte. In diesem schriftlichen Bericht wurde dargestellt: 

1. Leitungsfreistellung als Qualitätsparameter: Wie der Personalschlüssel im Allgemeinen gilt auch der Umfang 
der Leitungsfreistellung als wichtiges Merkmal der Strukturqualität und ist eine der Voraussetzungen für eine 
gute Prozessqualität. Leitungskräfte nehmen eine zentrale Rolle im Qualitätsmanagementprozess ein. Bisher 
gibt es kaum eine quantifizierte Einschätzung der Aufgaben von Kita-
Leitung. Die „Empfehlungen zum Aufgabenprofil von Kita-Leitung“ aus 
dem Jahr 1999 weisen bereits eine große Palette an Leitungsaufgaben 
aus. Neue Anforderungen an die Gesamtverantwortung von Kita-Leitung 
sind u.a. durch die „Grundsätze elementarer Bildung“, den „Gemeinsa-
men Orientierungsrahmen für die Bildung in Kindertagesbetreuung und 
Grundschule (GorBoKs)“ und die alltagsintegrierte und kompensatori-
sche Sprachförderung hinzugekommen. Die gegenwärtig als Minimum normierte pädagogische Leitungsfrei-
stellung kann die vielfältigen Leitungsaufgaben kaum abdecken. 

 
2. Umfang der Leitungsfreistellung in Brandenburg: Die Sonderauswertung der Bundesjugendstatistik 2013 hat 

ergeben, dass ca. ein Viertel der Einrichtungen nicht einmal über das normierte Mindestmaß an pädagogischer 
Leitungsfreistellung verfügt. Insgesamt verfügen 55% aller Kitas maximal über das normierte Mindestmaß und 
nur 45% verfügen neben einer Freistellung für pädagogische auch über eine Freistellung für organisatorische 
Aufgaben. Davon ausgehend, dass der organisatorische Leitungsanteil ungefähr in derselben Höhe liegt wie 
der pädagogische, hatten im Jahr 2013 ca. 28% aller Kitas diese Ausstattung zur Verfügung. Das MBJS weist an 
dieser Stelle explizit darauf hin, dass Art und Umfang der Übertragung von organisatorischen Leitungsaufgaben 
nicht eine freiwillige Leistung, sondern eine Pflichtleistung darstellen, die nur dem Grunde, jedoch nicht der 
Höhe nach bestimmt ist. Bei den Daten der Bundesjugendstatistik sind „gewisse Unschärfen nicht auszuschlie-
ßen“, dennoch werden diese „in der Tendenz als zutreffend“ bewertet. 

 
Bemerkenswert ist die Feststellung des MBJS zur Lage von kleinen Einrichtungen, die eher über keine oder zu wenig 
Leitungsfreistellung verfügen, „wobei gerade bei kleinen Einrichtungen eine Sockelpersonalausstattung zur Abfede-
rung von Vertretungsfällen und zur Gewährleistung der Öffnungszeiten besonders notwendig wäre“. (Dieser Aussage 
können wir aus Verbandssicht nur zustimmen!) 
 

3. Leitungsfreistellung im Bundesvergleich: Die Bertelsmann Stiftung hat in ihrem Ländermonitor 2013 erstmals 
das Thema Leitungsfreistellung breit dargestellt und die Leitungsfreistellungsstunden auf alle tätigen Personen 
umgerechnet. Brandenburg liegt im Median mit 2,0 Leitungsstunden pro tätiger Person leicht unterhalb des 

http://www.liga-brandenburg.de/Vorlagen-845855.html
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Bundesschnitts von 2,4 Leitungsstunden. Auch hier wird bei „Zweifeln an der Verlässlichkeit der Daten“ von ei-
ner Akzeptanz als „Tendenzaussagen“ ausgegangen. 

 
4. Gestaltungsoptionen: Bevor aus einer „dem Grunde nach“ bestimmten Leistung (organisatorischer Leitungsan-

teil) eine „der Höhe nach“ bestimmte Leistung wird, soll die Gestaltungs- und Finanzierungsverantwortung be-
dacht werden. Träger sind verstärkt auf die rechtlichen Grundlagen und Verbindlichkeiten hinzuweisen, so 
dass vor einer Standardverbesserung eine Überprüfung der Einhaltung der Kita-Personalverordnung stattfin-
den sollte. Aus Anfragen ist dem MBJS bekannt, „dass die Finanzierung von Stellenanteilen für die organisato-
rische Leitung zu den streitbarsten Betriebskostenanteilen gehört. (Dies gilt insbesondere dort, wo dies als 
freiwillige Leistung aufgefasst wird.)“  

 
Bei einer landesseitigen Verbesserung der Leitungsfreistellung gilt das „Konnextitätsprinzip; d.h. dass die jeweiligen 
konkreten Kosten der Standarderhöhung voll auszugleichen sind, soweit sie die Kommunen belasten. (…) Die Berech-
nung der Folgekosten und die verfahrensmäßige Umsetzung einer Finanzierung sind dementsprechend höchst kompli-
ziert“, da sie sich unterschiedlich bei Einrichtungen in kommunaler und freier Trägerschaft gestalten. Zu befürchten sind 
„Mitnahmeeffekte“, da die rechtlichen Verpflichtungen vielfach nicht bzw. nicht ausreichend erfüllt wurden. 
 
Die LIGA der Spitzenverbände hat in einer Stellungnahme zu diesem schriftlichen Bericht des MBJS folgende Punkte 
entgegnet: 

¶ Forderung nach einer verbesserten Leitungsfreistellung: Aktuelle Forschungsbefunde bestätigen die zentrale 
Bedeutung der Kita-Leitung für die Qualität einer Kita. Die dringend notwendige Verbesserung muss der Mitt-
lerfunktion von Kita-Leitung zwischen strukturellen Rahmenbedingungen und der Qualität pädagogischer Pro-
zesse gerecht werden. Kurz: Leitungsfreistellung ist ein Qualitätsparameter! 

¶ Fehlendes quantifizierbares Wissen über eine angemessene Ausstattung mit Personalstunden macht eine ver-
tiefte Auseinandersetzung mit dem Aufgabenprofil bzw. dem Aufgabenzuwachs von Kita-Leitung notwendig. 
Dazu ist eine Überarbeitung und Neubewertung des Aufgabenprofils von Kita-Leitungen notwendig. 

¶ Vorschlag einer Untersuchung zur gegenwärtigen Situation der Leitungskräfte im Land Brandenburg, um die 
analytische Trennung zwischen pädagogischem und organisatorischem Leitungsanteil auf den Prüfstand zu 
bringen (die Bertelsmann Stiftung plant für 2014 eine repräsentative Befragung von Kita-Leitungen). 

¶ Frage nach der Belastbarkeit der Daten zur Leitungsfreistellung: Wurde tatsächlich die gesetzliche und ggf. ver-
traglich festgelegte Arbeitszeit für den Aufgabenbereich der Leitung erfasst? 

¶ In einer bisher nicht veröffentlichten repräsentativen Untersuchung des Projektes „Kita Zoom“ der Bertels-
mann Stiftung für die Stadt Potsdam wurde erfasst, dass alle teilnehmenden Kitas über die normierte pädago-
gische Leitungsfreistellung verfügen. 

¶ Bisher liegen keine gesicherten Angaben von Trägern über Umfang und konkrete Aufgaben eines organisatori-
schen Leitungsanteils vor, da der organisatorische Leitungsanteil nur dem Grunde nach bestimmt ist.  

¶ Forderung der Sicherstellung landesweit einheitlicher Rahmenbedingungen sowie die Aufnahme und Aner-
kennung als Betriebskostenbestandteil in der Betriebskosten-Nachweis-Verordnung als konkrete Unterstüt-
zung von freien und kommunalen Trägern zur Anerkennung des organisatorischen Leitungsanteils. 

 
Fazit: Etwaige Verstöße von einer Minderheit von Trägern können nicht der Grund für weitere Verzögerungen für 
eine längst fällige Verbesserung der Leitungsfreistellung sein. 
 
Das Thema Leitungsfreistellung wurde ebenfalls im ersten Facharbeitskreis 2014 des Paritätischen Landesverbandes 
Brandenburg zur innerverbandlichen Abstimmung behandelt: 

¶ Die Zeitanteile für die pädagogischen und organisatorischen Aufgaben der Kita-Leitung entsprechen schon lan-
ge nicht mehr den Anforderungen für ein wirksames Kita-Management.  

¶ In den letzten Jahren ist zur Verbesserung der Leitungsfreistellungsumfänge stets ein Systemwechsel gefordert 
worden. Die bisherige Bezugsgröße von  Vollbeschäftigteneinheiten (VBE) sollte auf der Bemessungsgrundlage 
von Plätzen/Kindern in der Kita erfolgen (analog zu Berlin).  

¶ Fraglich ist, welche Bezugsgröße unter Berücksichtigung zukünftig absinkender Kinderzahlen für die Leitungs-
freistellungsbemessung angemessen ist.  

¶ Im Rahmen des Facharbeitskreises herrschte weitgehend Konsens darüber, dass die tatsächlich Beschäftigten 
sowie die realen Betreuungsumfänge die Bemessungsgrundlage bilden sollten. 
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Brandenburg:   beispielgebend bei der Gewinnung und Qualifizierung von Fachkräften in der Kindertagesbetreuung 
 

Fachkräftebericht 2013 im Bereich der Kindertagesbetreuung   
 

Die Planungen des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport im Land Brandenburg gehen 
auf. Bereits 84 % aller zweijährigen Kinder und fast 70 % der einjährigen Kinder nutzen eine 
Kindertagesbetreuung in Brandenburg. Die Umsetzung des bundesweiten Rechtsanspruchs 
für die Betreuung von unter Dreijährigen erscheint im Land Brandenburg möglich.  
Der Fachkräfteausbau ist in Form von zusätzlichen Ausbildungskapazitäten für Erzie-
her_innen, Entwicklung eines eigenen Ausbildungsmodells („ Profis für die Praxis“) und  
vielfältigen Möglichkeiten des Seitenstiegs in den Beruf Erzieher_in erfolgt.  
Im Folgenden geben wir Euch einen kurzen Überblick der wichtigsten Ergebnisse aus der Bestandserhebung 2012:  
 

¶ 46% der Kindertageseinrichtungen in Bran-
denburg sind in freier Trägerschaft und 54% 
der Kindertageseinrichtungen in öffentlicher 
Trägerschaft 

¶ Die Anzahl der betreuten Kinder in Kinderta-
geseinrichtungen und Tagespflege ist um 11% 
gestiegen 

¶ Zuwächse der betreuten Kinder in allen Al-
tersgruppen (22% bei Kindern unter drei Jah-
re, 4,3%  bei drei Jahren bis zur Einschulung, 
14% bei Kindern im Grundschulalter bis 12 
Jahren) 

¶ Anstieg der Betreuungsquote = Inanspruch-
nahme von Plätzen in der Kindertageseinrich-
tungen (53% bei Kindern unter drei Jahre, 96% 
bei drei Jahren bis zur Einschulung, 58% bei 
Kindern im Grundschulalter bis 12 Jahren) 

¶ 92% der in Kindertageseinrichtungen Beschäf-
tigten sind Erzieher_innen 

¶ 56% aller fachpädagogischen Beschäftigten 
sind älter als 45 Jahre 

¶ Das Durchschnittsalter liegt bei 44,9 Jahren. 

¶ mit die kleinsten Gruppen der fachpädagogi-
schen Beschäftigten  bilden die 20– bis unter 
25-jährigen und über 60-järigen 

¶ 96% weibliches pädagogisches Personal - , 
3,8% männliches pädagogisches Personal. 
Männliche Erzieherabsolventen (immerhin 
17%) sehen ihr Beschäftigungsziel eher in den 
Arbeitsfeldern Hilfen zur Erziehung und Ju-
gendarbeit/Jugendsozialarbeit und nicht in 
der Kindertagesbetreuung. 

¶ 45% des Fachpersonals ist mit 32 bis 38,5 Wo-
chenstunden beschäftigt und bildet damit die 
größte Gruppe 

¶ Es besteht ein hoher Anteil an Teilzeitbeschäf-
tigten, da nur 20% des Fachpersonals Vollzeit 
(> 39 h pro Woche) beschäftigt sind 

¶ Ausbildungskapazitäten gestiegen 
(2011/2012: 4.367 Schüler_innen, 2012/2013: 
4.723 Schüler_innen)  

¶ Anstieg der Ausbildung als Erzieher_in in Teil-
zeit insgesamt im Vergleich zur Vollzeitausbil-
dung (2006/2007 – 9%, 2012/2013 – 24%) 

¶ Anstieg der Absolventenzahlen, positive Prog-
nosen für die kommenden Jahre (2013/2014 
1.469 Absolvent_innen, 2014/2015 1.481 Ab-
solvent_innen)  

¶ leichter Rückgang beim Verbleib von Absol-
vent_innen der Fachschulausbildung im Land 
Brandenburg  

¶ Anstieg der Teilnehmer_innen an der Nicht-
schülerprüfung: hohe Durchfallquoten, Infra-
gestellung der Förderung für die Nichtschüler-
prüfung durch die Bundesagentur für Arbeit 

¶ hohe Nachfrage am Studiengang „Bildung und 
Erziehung in der Kindheit“ an der Fachhoch-
schule Potsdam: Ausbau der Studienplätze 
(von 30 auf 70 Plätze ab WS 2012/2013) 

¶ Arbeitsmarkt: 75% aller Absolvent_innen 
konnten nach ihrer Ausbildung eine Beschäfti-
gung aufnehmen 
 

 
Prognosen und Strategien zur Personalgewinnung im Bereich der Kindertagesbetreuung 
 
Aufgrund des verbesserten Personalschlüssels werden bis 2015 rund 2.550 Stellen im Bereich der Kindertagesbetreu-
ung neu zu besetzen sein. Dieser Bedarf kann theoretisch durch die Anzahl der Absolvent_innen des Fachschulbildungs-
gangs Sozialpädagogik gedeckt werden, hängt aber von einer Vielzahl von Faktoren ab, zum Beispiel individuelle alters-
bedingte Ausscheidungszeitpunkte, Anzahl der zuziehenden und abwandernden Fachkräfte, Bedarfssituation bzw. Ge-
burtenraten und unterschiedliche periphere Platz- und Personalüberhänge.  
Um den Fachkräftebedarf im Bereich der Kindertagesbetreuung unabhängig von den eben genannten Faktoren zu de-
cken, befürwortet das Land Brandenburg auch weiterhin den Ausbau von Ausbildungskapazitäten wie z.B. über das 
innovative Qualifizierungsmodell „Profis für die Praxis“ . Bereits 160 Frauen und Männer mit unterschiedlichen Berufs-
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biografien sind als Erzieherinnen oder Erzieher für Kitas qualifiziert worden. Weitere 180 Frauen und Männer befinden 
sich derzeit in der Qualifizierung. Seit der Novellierung der Kita-PersV im Jahr 2010 konnten durch den qualitativ gesi-
cherten Seiteneinstieg mehr als 1.140 zusätzliche Fachkräfte für eine Beschäftigung im Bereich der Kindertagesbetreu-
ung gewonnen werden. Auch weiterhin fördert das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport das Landesprogramm 
Fachkräftegewinnung und –qualifizierung. Das Programm setzt sich wie folgt zusammen:  

 
1. Konsultationskitas Fachkräftequalifizierung 

Um den Lernort Praxis zu stärken, gibt es seit 
dem Jahr 2012 die "- Konsultationskitas mit 
dem Schwerpunkt Fachkräftequalifizierung-".  
 

2. Zeit für Anleitung 

Das Land stellt ab dem Jahr 2013 finanzielle 
Mittel für die Praxisanleitung von Seitenein-
steiger_innen zur Verfügung. Damit soll der 
Lernort Praxis - die Kindertageseinrichtungen 
in denen die Seiteneinsteiger_innen den Pra-
xisteil ihrer Ausbildung absolvieren - gestärkt 
werden. 
 

3. Anleitung durch externe Beratung 

Ebenfalls ab dem Jahr 2013 stellt das Land fi-
nanzielle Mittel für das Programm "-Anleitung 
durch externe Beratung-" zur Verfügung. Im 
Rahmen dieses Programm-Teils soll die Anlei-
tung von Seiteneinsteiger_innen in Kinderta-
geseinrichtungen durch Beratung, Coaching 
und Supervision unterstützt werden. 

 
4. Beratungsangebot Fachkräftegewinnung und 

-qualifizierung 

Seit Februar 2013 bietet DaBEI e.V. im Auftrag 
des Ministeriums für Bildung, Jugend und 
Sport ein Beratungsangebot rund um die 
Themen Fachkräftegewinnung und -
qualifizierung an. 

Beraten werden Kitaträger und pädagogische 
(Leitungs-)Kräfte, die planen, sogenannte „Sei-
teneinsteiger/Quereinsteiger“ in ihrer Einrich-
tung zu beschäftigen. Die Beratungsinhalte 
sind insbesondere die Möglichkeiten der be-
rufsbegleitenden Ausbildung und der indivi-
duellen Bildungsplanung. 
 
Brandenburg ist auf dem richtigen Weg für 
mehr Fachkräfte in Einrichtungen der Kinder-
tagesbetreuung.  
 
 

 

 
Integration des Landesjugendamts in das MBJS 
 
Seit dem 1. Januar 2014 ist das Landesjugendamt als 
oberste Landesjugendbehörde Teil des Ministeriums 
für Bildung, Jugend und Sport. Damit geht eine struktu-
relle Veränderung innerhalb der Jugendabteilung des 
Ministeriums einher. Das Referat 22 ist somit zuständig 
für die Kindertagesbetreuung, Betriebserlaubnis für 
Kindertageseinrichtungen sowie Kinder- und Jugendhil-
ferecht. Die Mitarbeiter_innen aus dem Bereich der 
Erlaubniserteilung für Kindertageseinrichtungen gehö-

ren zu diesem Referat und bilden dort das Sachgebiet 2 
„Betriebserlaubnis für Kindertageseinrichtungen“ unter 
Leitung von Frau Dr. Bredow. 
Eine Integration der Informationen von der Homepage 
des Landesjugendamts in die Seiten des MBJS erfolgt 
derzeit. Die Mitarbeiter_innen, die ehemals im Landes-
jugendamt tätig waren, sind unter folgenden neuen E-
Mail-Adressen und Telefonnummern erreichbar: 

 

 
Info unter: http://www.mbjs.brandenburg.de/sixcms/detail.php/bb1.c.354081.de 

Name  E-Mail-Adresse Telefonnummer      Zuständigkeitsbereich 

Frau Dr. Bredow 
 
corinna.bredow@ mbjs.brandenburg.de  0331-866 3760      Sachgebietsleiterin 

Frau Brück 
 
christine.brueck@ mbjs.brandenburg.de  0331-866 3761      MOL, OHV, Barnim 

Herr Pieper 
 
detlef.pieper@ mbjs.brandenburg.de  0331-866 3762      Qualifizierung /Personaleinsatz    

Frau Bochardt 
 
brigitte.borchardt@ mbjs.brandenburg.de  0331-866 3763      TF, BRB/H, P 

Frau Schmalle 
 
susann.schmalle@ mbjs.brandenburg.de  0331-866 3764      PR, HVL 

Frau Jaster 
 
marion.jaster@ mbjs.brandenburg.de  0331-866 3765      UM, OPR, PM 

Frau Priem-Scholz 
 
karin.priem-scholz@ mbjs.brandenburg.de  0331-866 3766      CB, SPN, FF, LOS 

Frau Rothe 
 
regina.rothe@ mbjs.brandenburg.de  0331-866 3767      EE, OSL, LDS 

http://www.mbjs.brandenburg.de/sixcms/detail.php/bb1.c.354081.de
mailto:corinna.bredow@mbjs.brandenburg.de
mailto:christine.brueck@mbjs.brandenburg.de
mailto:detlef.piepe@mbjs.brandenburg.de
mailto:brigitte.borchardt@mbjs.brandenburg.de
mailto:susann.schmalle@mbjs.brandenburg.de
mailto:marion.jaster@mbjs.brandenburg.de
mailto:karin.priem-scholz@mbjs.brandenburg.de
mailto:regina.rothe@mbjs.brandenburg.de
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Landesjugendhilfeausschuss wird zum Landes-Kinder- und Jugendausschuss  
 
Mit der Verabschiedung des „Gesetzes zur Weiterent-
wicklung der Kinder- und Jugendhilfestrukturen“ durch 
den Landtag des Landes Brandenburg am 05.12.2013 
wurde das Landesjugendamt Brandenburg zum 
01.01.2014 in das Ministerium für Bildung, Jugend und 
Sport des Landes Brandenburg integriert. Der ehemali-
ge Landesjugendhilfeausschuss ist nun Landes-Kinder- 
und Jugendausschuss. 
 
§ 12 AGKJHG Aufgaben des Landes-Kinder- und Ju-
gendausschusses  
 
(1) Der Landes-Kinder- und Jugendausschuss befasst 
sich mit allen Aufgaben der Jugendhilfe sowie mit den 
Lebenssituationen von jungen Menschen mit Ausnah-
me der Bereiche Schule und Berufsausbildung. Das 
Befassungsrecht gilt auch für Fragen der Jugendhilfe, 
die sich auf Schule und Berufsausbildung beziehen, 
soweit nicht innerorganisatorische Angelegenheiten 
der Schule berührt sind. Das Befassungsrecht umfasst 
das Recht auf Information in allen überörtlichen Ange-

legenheiten der Jugendhilfe sowie der Lebenssituation 
junger Menschen und schließt das Recht ein, zu Fragen 
seines Aufgabenbereichs Gutachten einzuholen.  
 
(2) Der Landes-Kinder- und Jugendausschuss berät die 
oberste Landesjugendbehörde zu den Themen seines 
Befassungsrechts. Er kann dazu Empfehlungen be-
schließen.  
 
(3) Die oberste Landesjugendbehörde entscheidet im 
Benehmen mit dem Landes-Kinder- und Jugendaus-
schuss über Verwaltungsvorschriften, Richtlinien und 
Grundsatzfragen zu den Aufgaben des überörtlichen 
Trägers der Jugendhilfe nach § 85 Absatz 2 des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch sowie über die Anerkennung 
von Trägern der freien Jugendhilfe gemäß § 75 des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch.(…)  
 
http://www.lja.brandenburg.de/sixcms/detail.php?te
mplate=lja_start 

 

 
Geplante Novellierung des KitaGesetzes durch das Kindertagesstättenanpassungsgesetz zum 1.1.2014 
 
Der vorliegende Entwurf des Kindertagesstättenanpassungsgesetzes des MBJS sieht insbesondere Änderungen im Kita-
Gesetz § 4 Absatz 3 (neu), Kita-Gesetz §16a (neu), Kita BKNV § 5 Absatz 3 (neu) und Kita-PersV § 9 Abs. 1 sowie Kita-
PersV § 10 Absatz 5 vor.  
 
KitaG § 4 Abs. 3 stellt eine Ergänzung zu den Grundsät-
zen der Beteiligung dar und berücksichtigt die Aufnah-
me der besonderen Förderung von Eltern mit Hör- und 
Sprachbehinderungen, deren Kinder eine Kita besu-
chen. 
 
KitaG § 16a beinhaltet den Kostenausgleich zwischen 
Land und den örtlichen Trägern der öffentlichen Ju-
gendhilfe. Dabei geht es um die erforderlichen Kosten 
für die eingeführten Änderungen der Personalschlüssel 
seit dem 1. Oktober 2010. 
 
KitaBKNV § 5 Abs. 3 wird angefügt und definiert: „Als 
erforderliche Personalkosten gelten die unmittelbar 
entgeltbezogenen Aufwendungen des Arbeitgebers für 
eine Erzieherstelle der fünften Entwicklungsstufe des 
Tätigkeitsmerkmals S 6 der Entgeltordnung für den 
Sozial- und Erziehungsdienst des Tarifvertrags für den 
öffentlichen Dienst (Bund und Kommunen) einschließ-
lich aller vom Arbeitgeber zu tragenden Entgeltbe-
standteile und Nebenkosten (Arbeitgeberbrutto). Da-
bei werden die zum Zeitpunkt der Meldung nach § 6 
Absatz 1 Satz 3 geltenden Tarifstände sowie zu diesem 
Zeitpunkt für das folgende Kalenderjahr feststehenden 
Tarifveränderungen berücksichtigt. Höhere Personal-
kosten einer Fachkraftstelle können von der obersten 

Landesjugendbehörde als erforderlich anerkannt wer-
den, wenn der örtliche Träger dies innerhalb der Frist 
nach § 6 Absatz 1 Satz 3 unter Mitteilung der Gründe, 
insbesondere der zugrunde liegenden Vergütungsrege-
lungen, beantragt. Der örtliche Träger hat dafür das 
gewichtete Mittel der gemäß § 3 Absatz 3 und 8 fest-
gestellten Durchschnittssätze zugrunde zu legen. Das 
gewichtete Mittel wird gebildet aus der Anzahl der auf 
Grundlage der jeweiligen Vergütungsregelung bezu-
schussten Stellen ohne Berücksichtigung der Leitungs-
stellen.“  
 
KitaPersV §9 Abs. 1 wird dahingehend geändert, dass 
bei der Auflistung der Kräfte, die „ohne Weiteres“ als 
Fachkräfte für Kindertagesstätten gelten, eine Klarstel-
lung bei den Sozialpädagog_innen erfolgt. Von der 
Vielzahl inhaltlich verschiedenster Studiengänge, die 
diese Bezeichnung führen, sind nur diejenigen Absol-
vent_innen der Studiengänge auch Fachkräfte für Kin-
dertagesstätten, die den entsprechenden Studien-
schwerpunkt im Bereich „Erziehung, Bildung und Be-
treuung in der Kindheit“ absolviert haben.  
 
KitaPersV § 10 Abs. 5 führt für das Verfahren zur Teil-
anerkennung von Kräften, die eine tätigkeitsbegleiten-
de Qualifizierung zur Erlangung einer in § 9 genannten 

http://www.lja.brandenburg.de/sixcms/detail.php?template=lja_start
http://www.lja.brandenburg.de/sixcms/detail.php?template=lja_start
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Berufsqualifikation absolvieren, eine „Genehmigungs-
fiktion“ ein. Ein entsprechender Antrag „gilt als ge-

nehmigt, wenn die oberste Landesjugendbehörde nicht 
innerhalb eines Monats nach Antragseingang ablehnt“.   

 
Die Änderungen sind zum 01.01.2014 geplant. Am 20.03.2014 ist eine Anhörung zur Novellierung des KitaG im Bran-
denburger Landtag geplant. Der Gesetzesentwurf ist einsehbar unter:  
 
http://www.parldok.brandenburg.de/parladoku/w5/drs/ab_8300/8369.pdf 
 

 
 
 
 
 

 
Der Verein als Träger von Bildungseinrichtungen 
 
Kann der gemeinnützige Verein als Trägerform für Bildungseinrichtungen erhalten bleiben? Immer häufiger erreichten 
uns Hilferufe, dass Löschungen angedroht und Neueintragungen abgelehnt wurden. Um Euch auf Eurem Weg als einge-
tragener Verein weiter begleiten zu können, wollen wir Euch hier einen Überblick über Eure Rechte geben.  
 
Unter dem Motto Der Verein als Träger von Bildungseinrichtungen fand im November 2013 ein Fachtag des Paritäti-
schen Wohlfahrtsverbands Berlin in Zusammenarbeit mit dem DaKS in Berlin statt. Wir waren dabei und wollen Euch 
kurz darüber berichten:  
 
Fachtag „Der Verein als Träger von Bildungseinrichtungen  - Betrieb von Kitas und Schulen als Idealzweck i.S.v. § 21 
BGB“ 
 
Grundlage für die aktuelle Diskussion, ob Vereine die 
geeignete Trägerform für Kitas und Schulen sind, bilde-
ten die Entscheidung des Kammergerichts von Berlin 
aus den Jahren 2011/2012 (18.01.2011 / 25 W 14/10 
und 07.03.2012 / 25 W 95 /11). Das Gericht versagte 
neu zugründenden Vereinen die Anmeldung zur Eintra-
gung in das Vereinsregister, weil der Verein ein wirt-
schaftlicher Verein sei.  
Folgende Rechtsauffassung wird seitdem zunehmend 
auf der Ebene der Vereinsregister und Amtsgerichte 
vertreten: 
Á Das Betreiben einer Kita sei ein wirtschaftli-

cher Geschäftsbetrieb, der planmäßig und auf 
Dauer auf das Angebot von Dienstleistungen 
gerichtet ist, die einen kommerziellen Wert 
haben.  

Á Es liege deshalb ein wirtschaftlicher Verein 
nach § 22 BGB und kein Idealverein nach §21 
BGB vor.  

Á Exkurs § 21 BGB: „Ein Verein, dessen Zweck 
nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbe-
trieb gerichtet ist, erlangt Rechtsfähigkeit 
durch Eintragung in das Vereinsregister des 
zuständigen Amtsgerichts“. 

Á Exkurs § 22 BGB: „Ein Verein, dessen Zweck 
auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
gerichtet ist, erlangt in Ermangelung besonde-
rer bundesgesetzlicher Vorschriften Rechtsfä-
higkeit durch staatliche Verleihung. Die Ver-

leihung steht dem Land zu, in dessen Gebiet 
der Verein seinen Sitz hat“.  

Á Ein Idealverein gem. § 21 BGB verfolgt vor al-
lem kulturelle, gesellschaftliche, wohltätige 
und wissenschaftliche Ziele. Eine wirtschaftli-
che Betätigung ist nur soweit zulässig, wie sie 
dem ideellem Vereinszweck nützlich sein kann 
und ihm untergeordnet ist (Nebentätigkeits-
privileg). 

Á Exkurs Nebenzweckprivileg: „Der Verein muss 
in seiner Satzung einen nichtwirtschaftlichen 
Hauptzweck festgelegt haben und diesen auch 
tatsächlich verfolgen. Die wirtschaftliche d.h. 
unternehmerische Tätigkeit muss mit dem 
Vereinszweck vereinbar und muss diesem zu-
geordnet sein. Der wirtschaftliche Geschäfts-
betrieb muss für die effektive Verfolgung des 
satzungsmäßigen nicht wirtschaftlichen Ge-
samtzweck oder für ein funktionsfähiges Ver-
einsleben unentbehrlich sein“ (Reichert, 
„Handbuch des Vereins- und Verbandsrechts“ 
12.Auflage 2009) 

Á Ein wirtschaftlicher Verein gem. § 22 BGB do-
miniert in seinen wirtschaftlichen Betätigun-
gen und dessen Zweck ist auf wirtschaftliche 
Geschäftsbereiche ausgerichtet.  

Á Das Betreiben einer Kita stellte daher kein 
„Nebenzweckprivileg“ dar, sondern ist Haupt-
zweck des Vereins.  

Kita im Fokus 

http://www.parldok.brandenburg.de/parladoku/w5/drs/ab_8300/8369.pdf
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Á Ein ideeller Zweck allein genüge nicht zur Ein-
tragung als Idealverein. 

 

 
Auch die Amtsgerichte in Brandenburg orientieren sich zunehmend an den Beschlüssen des Kammergerichts Berlin und 
verweigern die beantragte Eintragung ins Vereinsregister bzw. es finden Aufforderungen zum Rechtsformwechsel bei 
gleichzeitiger Androhung der Löschung des Vereins aus dem Vereinsregister statt.  
Bisher wurden Eltern-Initiativ-Kitas von den Amtsgerichten verschont. Durch den hohen Anteil der ehrenamtlichen 
Mitarbeit von Eltern konnten Eltern-Initiativ-Kitas den ideellen Zweck ihres Vereins nachweisen. Außerdem konnte 
belegt werden, dass das Betreiben der (kleinen) Kita durch das sog. Nebenzweckprivileg gedeckt wird. Wie wir wissen, 
sind aber einige Mitglieder des DaBEI e.V. trotz des Status Eltern-Initiativ-Kita von den Amtsgerichten angeschrieben 
worden. Folgende Fallgruppen werden von den Amtsgerichten unterschieden: 
 

1. Der Verein hat sich gegründet, er ist noch nicht eingetragen. Das Vereinsregister sperrt sich. 
2. Der Verein besteht bereits, er ist anerkannt gemeinnützig, wohltätig oder kirchlich und stellt einen Eintra-

gungsantrag für Veränderungen der Satzung, die durch die Mitgliederversammlung beschlossenen wurden. 
3. Der Verein besteht, er ist als gemeinnützig anerkannt und erhält ein Anschreiben des Registergerichts.  

 
Wie müsst Ihr reagieren, wenn Ihr vom Amtsgericht angeschrieben werdet? 
 
Ihr könnt den Beschluss über eine Ablehnung der Ein-
tragung des Vereins ins Vereinsregister mit einer Be-
schwerde anfechten (vgl. § 382 Abs. 4 FamFG). Wenn 
das Amtsgericht Eintragungen löschen will, muss es 
dem Vorstand des Vereins seine Absicht der Löschung 
mit einer angemessenen Frist bekanntgeben, damit Ihr 
die Möglichkeit 
habt, gegen die 
Löschung Wider-
spruch einzulegen 
(§ 395 Abs. 2 Fa-
mFG). Über den 
eingelegten Wider-
spruch entscheidet 
das Registergericht 
durch Beschluss, der mit einer Beschwerde anfechtbar 
ist (§395 Abs. 3 i.V.m. § 393 Abs.3 FamFG). Der Verein 
kann aus dem Vereinsregister nur gelöscht werden, 
wenn Ihr keinen Widerspruch eingelegt habt oder der 
Beschluss des Gerichts rechtskräftig geworden ist.  

Sollte die Beschwerde durch das Amtsgericht abge-
lehnt werden, solltet Ihr Euch anwaltliche Hilfe suchen 
und Euch über einen Rechtsanwalt vertreten lassen.  
Meldet Euch auf jeden Fall bei uns, damit wir Euch 
beraten und weiterhelfen können. Unser Kollege Ro-
land Kern vom DaKS Berlin beschäftigt sich schon seit 
einiger Zeit mit diesem Thema und dokumentiert alle 
Vereine in Berlin und Brandenburg, die von Seiten der 
Amtsgerichte angeschrieben worden sind. Bei Ihm 
könnt Ihr Euch alle Informationen und Stellungsnah-
men zu den bereits bestehenden Fällen aus Berlin und 
Brandenburg einholen und abrufen.  
 
Hier seine Kontaktdaten:  
Tel.: (030) 7009 425 - 10 
E-Mail: roland.kern@daks-berlin.de 
 
weitere Infos unter: www.daks-
ber-
lin.de/information/aktuelles/vereinsrecht/index.html 
http://www.paritaet-berlin.de/index.php?id=619

  
Was müsst Ihr generell in Eurer Argumentation mit den Amtsgerichten beachten? 
 
Frage: Darf Euch das Amtsgericht Satzungsinhalte vorschreiben, wie z.B. die Eingrenzung der Betreuung auf Kinder von 
Vereinsmitgliedern? 
Nein, eine Kita muss grundsätzlich allen Kindern offen stehen. Eine solche Satzung wäre nicht mit der Landesverfassung 
und dem KitaG vereinbar. Mit einer solchen Satzung gefährdet Ihr Eure Aufnahme im Bedarfsplan und öffentliche Zu-
schüsse. Außerdem verletzt Ihr auch das Wunsch-und Wahlrecht der Eltern nach § 5 SGB VIII, wenn Eure Kita nur für 
Mitglieder vorbehalten wäre.  
 
Frage: Auf welche Beschlüsse könnt Ihr Euch berufen? 
 
Der Beschluss des Kammergerichts Berlin ist nicht einschlägig auf alle Träger von Kitas und Schulen übertragbar.  
Vereine mit Tätigkeiten auf dem Gebiet der Bildung und Erziehung verfolgen in der Regel keinen wirtschaftlichen 
Zweck. Dabei könnt Ihr Euch auf einen Beschluss des Oberlandesgericht Schleswig-Holstein berufen (Beschluss vom 
18.09.2012 2W 152/11). Das Oberlandesgericht Schleswig-Holstein unterscheidet klar zwischen wirtschaftlichen und 

mailto:roland.kern@daks-berlin.de
http://www.daks-berlin.de/information/aktuelles/vereinsrecht/index.html
http://www.daks-berlin.de/information/aktuelles/vereinsrecht/index.html
http://www.daks-berlin.de/information/aktuelles/vereinsrecht/index.html
http://www.paritaet-berlin.de/index.php?id=619
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nicht wirtschaftlichen Vereinen, bezüglich der Organisation von Kindertagesstätten, zur Finanzierung, zur Funktion von 
Elternbeiträgen und zum Gläubigerschutz.  
Weitere Erfolge konnten auch im Bereich der Freien Schulen erzielt werden.  
Die Freie Schule am Mauerpark, der vom Vereinsregister ein Rechtsformwechsel nahegelegt wurde, hat aufgrund der 
mit anwaltlicher Unterstützung formulierten Stellungnahme(n) nun vom Vereinsregister die Auskunft bekommt, dass 
ein Löschungsverfahren doch nicht eingeleitet wird. Zwar geht uns so ein schöner -"Musterfall"- verloren, aber das 
Vereinsregister ist nun auch im Schulbereich von der Pauschallinie abgewichen. Dies sollte auch alle anderen betroffe-
nen Vereine zum Widerspruch ermutigen.  
 

 
Bundeskitagesetz 
 
Am 25. November 2013 veranstalteten der KTK Bun-
desverband, die AWO und die GEW in Berlin den Dia-
log-Workshop „Was bringt ein Bundeskitagesetz für die 
Qualität der pädagogischen Angebote für die Kinderta-
gesbetreuung?“. Ziel der Veranstaltung war es, in ei-
nem offenen Austausch das Für und Wider eines Bun-
deskitagesetzes mit Expertinnen und Experten aller 
relevanten Gruppen zu diskutieren, die Kita-Politik 
mitgestalten.  
 
Diskutiert wurde ob und welche länderübergreifenden 
Qualitätsstandards für die Kindertagesbetreuung un-
umgänglich sind. Ziel der Verbände und der Gewerk-
schaft ist es, in einem Bundesqualitätsgesetz struktu-
relle Standards für die Kindertagesbetreuung bundes-
weit festzulegen. Dazu können neben Regelungen zur 
Freistellung von Kita-Leiterinnen, zu Verfügungszeiten, 
zur Fachkraft-Kind-Relation auch u.a. Vereinbarungen 
zum Qualifikationsniveau der pädagogischen Fachkräf-

te, zur Fort- und Weiterbildung sowie zur Fach- und 
Praxisberatung gehören. 
Im Mittelpunkt des zweiten Dialogworkshops „Rechtli-
che Gestaltungsmöglichkeiten eines Bundesqualitäts-
gesetzes“ am 14.3.2014 steht nunmehr die Frage nach 
den rechtlichen Möglichkeiten der Umsetzung eines 
solchen Gesetzesvorhabens und dessen Auswirkung 
auf Bund, Länder, Kommunen und freie Träger. Dabei 
soll die Frage vertieft werden, was und wie in einem 
Bundesqualitätsgesetz geregelt werden kann und 
muss, um die grundgesetzlich geforderte Gleichwertig-
keit der Lebensverhältnisse für Kinder sicher zu stellen.  
 
Die Veranstaltung soll damit einen Beitrag zur Ausge-
staltung des bereits 2012 angekündigten Qualitätsge-
setzes leisten. Darüber hinaus sind Folgeveranstaltun-
gen zum Thema Finanzierung und zur pädagogischen 
Qualität geplant. Wir werden dieses Thema aktiv ver-
folgen und im nächsten Rundbrief detailliert über den 
aktuellen Diskussionsstand berichten. 

 

 
Kita-Finanzierung bundesweit im Visier 
 
„Die Finanzierung der Kindertagesbetreuung vom Kopf auf die Füße stellen“ 
 
In „Betrifft Kinder“ Ausgabe 11-12/2013 hat Prof. Dr. Stefan Sell einen wegweisenden Beitrag zur aktuellen Diskussion 
um das heutige System der Kita-Finanzierung veröffentlicht. Dabei charakterisiert er das vorhandene Finanzierungssys-
tem anhand zweier schwerer Systemfehler: einer Unterfinanzierung bei gleichzeitiger Fehlfinanzierung. Er bietet als 
konkretes Lösungsmodell die Schaffung eines „Kita-Fonds“ an.  Voraussetzung für das Modell „Kita-Fonds“ auf Bundes- 
und Länderebene ist jedoch ein dringend notwendiges Bundesqualitätsgesetz. 
 
Eine Unterfinanzierung ist aktuell gegeben, da die Soll-
Größe der OECD für öffentliche Ausgaben im Bereich 
der Kindertagesbetreuung 1% des Bruttoinlandspro-
dukts (BIP) vorgibt, die Ausgaben in Deutschland je-

doch 0,6% des BIP  im Jahr 2011 betrugen. Somit müss-
ten neben den bisher bereitgestellten 17,3 Milliarden 
Euro zusätzliche 9 Milliarden in das System gegeben 
werden. 

Eine Fehlfinanzierung ist (bei aller Unterschiedlichkeit 
der jeweils unterschiedlichen Finanzierungssysteme in 
den einzelnen Bundesländern) gegeben, da „die Ebene 
am stärksten belastet wird, die rein monetär gesehen 
den relativ geringsten Nutzen aus der Kindertagesbe-
treuung zieht, während die Ebenen, bei denen volks-
wirtschaftlich und fiskalisch gesehen, die größten in 
Geld messbaren Nutzen-Anteile anfallen, nicht oder 

nur in einem geringen Ausmaß an der Regelfinanzie-
rung der Kindertageseinrichtungen sowie der Kinderta-
gespflege beteiligt sind.“ 
 
Vereinfacht beläuft sich der Anteil der Kommunen an 
den Kosten der Kindertagesbetreuung im Durchschnitt 
auf ca. 60% während der Anteil der Bundesländer bei 
ca. 40% liegt. Dabei ist der Bund insbesondere durch 
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die anteilige Investitionskostenfinanzierung (U3 Aus-
bau) an der Finanzierung der Kindertagesbetreuung 
beteiligt. Im Jahr 2014 werden 900 Mio. Euro zur Fi-
nanzierung der Betriebskosten vom Bund an die Länder 
fließen. Allerdings geht dieses Geld nicht direkt an die 
Einrichtungen und auch nicht direkt an die Kommunen. 
Das Geld fließt zunächst in den allgemeinen Haushalt 
der jeweiligen Bundesländer. 
 
Der anfallende volkswirtschaftliche Nutzen ist rein 
fiskalisch betrachtet vor allem auf der Ebene von Bund 
und Sozialversicherungen vorhanden. Sell fordert da-
her, dass diese Ebenen des föderalen Systems, bei 
denen am meisten monetär messbarer Nutzen anfällt, 
in die Regelfinanzierung der Kindertagesbetreuung 
einzubinden sind.  
 
Die geschaffenen Beschäftigungsverhältnisse in und 
durch die Kindertagesbetreuung generieren Steuerein-
nahmen, Sozialversicherungseinnahmen sowie kon-
sumbedingte Einnahmen durch die Umsatzsteuer. 
Diese Rückflüsse an den Staat und die Sozialversiche-
rungen lassen sie rechnerisch auf die Ebenen Bund 
(20% Sozialversicherungen, 12,9 % Einkommens- und 
Umsatzsteueranteil), Bundesländer (12,3%) und Kom-
munen (3,2%) verteilen. Diese Verteilung zeigt, dass die 

erheblichen Rückflüsse allein durch das beschäftigte 
Personal in Kitas nicht auf den Ebenen anfallen, die den 
Hauptkostenblock tragen. 
 
In dem von Sell vorgeschlagenem Modell eines „Kita-
Fonds“ müssen der Bund und die Sozialversicherungen 
mit einem Anteil von gut 50% in die Regelfinanzierung 
eingebunden werden. Auch die Bundeländer sollten 
sich an der Finanzierung entsprechend ihres Nutzens 
beteiligen. Dabei ist eine Zweckbindung der Mittel an 
die Kindertagesbetreuung sicherzustellen und die 
Letztzuständigkeit bei der kommunalen Ebene zu be-
lassen. 
 
Für eine stärkere Bundesmitfinanzierung sprechen 
auch die sehr unterschiedlichen Parameter der Struk-
turqualität z.B. in Form von Personalschlüsseln, die 
durch ein Bundesqualitätsgesetz mit Vorgaben von 
Mindeststandards im SBG VIII einzuebnen wären. 
„Auch die derzeit besten Personalschlüssel in den Bun-
desländern liegen immer noch unter dem, was die 
Fachdiskussion seit Jahren für absolut notwendig er-
achtet.“ Zudem seien die vorhanden Unterschiede bei 
den Personalschlüsseln schlichtweg nicht akzeptabel 
mit Blick auf das Kindeswohl.  

 
„Kita-Finanzierung in Deutschland – was muss sich ändern?“ 
 
Auch auf dem 3. Berliner Plenum Frühpädagogik am 
10. Dezember 2013 stand die Kita-Finanzierung im 
Mittelpunkt der Diskussion. Im Rahmen der Veranstal-
tung wurde diskutiert, ob die heutige Finanzierungssys-
tematik in der Kindertagesbetreuung noch Schritt hält 
mit steigenden Qualitätsansprüchen, wachsenden 
Elternbeiträgen und Trägereigenanteilen sowie dem 
Nebeneinander kommunaler und bundesweiter Zu-
ständigkeiten. 
 
Über den „Dschungel“ der Kita-Finanzierung, die Er-
gebnisse des Kita-Zoom-Projekts und die Finanzierung 
am Beispiel des Landes Brandenburg gab es Impulsvor-

träge zur „Entwicklung der Finanzierung, quo vadis 
Elternbeiträge und Trägeranteil?“ von Prof. Dr. Rein-
hard Wiesner, „Ergebnisse des KitaZoom-Projekts“ von 
Kathrin Bock-Famulla (Bertelsmann Stiftung) und der 
Frage „Wie sieht eine bedarfsorientierte Finanzierung 
am Beispiel des Bundeslands Brandenburg aus?“ von  
Bettina Stobbe (Paritätischer Wohlfahrtsverband Bran-
denburg e.V.). 
 
Eingeladen hatte der Fröbel e.V. gemeinsam mit dem 
Paritätischen Wohlfahrtsverband Gesamtverband, der 
Alice Salomon Hochschule Berlin und dem Didacta 
Verband der Bildungswirtschaft. 

 

 
 
 
 
 

Aufsichtspflicht: Arbeitshilfe für Erzieher_innen 
 
 
Die beiden nordrhein-westfälischen Landesjugendäm-
ter haben die Broschüre „Aufsichtspflicht - Grundla-
gen, Inhalte, Versicherungsschutz für Tageseinrich-
tungen für Kinder“ aus dem Jahre 2000 aktualisiert 
und in einer Neuauflage herausgegeben.  

 
Die Aufsichtspflicht ist für Erzieher_innen in Kinderta-
geseinrichtungen ein Thema, das für Fachkräfte und 
Träger viele Fragen aufwirft. Die Broschüre will päda-
gogischen Fachkräften in und Trägern von Kindertages-

Kita Praxis 
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einrichtungen bei der Beantwortung von Fragen der 
Aufsichtsführung unterstützen.  
Die Aufsichtspflicht ist ein so genannter „unbestimmter 
Rechtsbegriff“, der für jede Situation neu zu bewerten 
ist. Deshalb 
sind juristisch 
gesehen 
Argumente 
und Begrün-
dungen für 
das jeweilige 
erzieherische 
Verhalten 
von ganz 
besonderer 
Bedeutung. 
Erarbeitet wurde die Arbeitshilfe von sozialpädagogi-
schen und juristischen Fachkräften. Neben einer Viel-
zahl von Praxis- und Rechtsbeispielen aus dem Kita-
Alltag lassen sich in einem angehängten Glossar be-
sondere Fragestellungen - zum Beispiel zum Versiche-
rungsschutz in Familienzentren, bei der Medikamen-
tengabe oder zu Tieren in der Einrichtung - nachschla-
gen. 

Die Broschüre kann gegen eine Schutzgebühr von € 
5,00 bezogen werden über das Bestellsystem des Land-
schaftsverbandes Rheinland.  
http://www.lvr.de/de/nav_main/jugend_2/metanaviga
tion/service_1/publikationen_1/publikationen_cp_5_6
58.jsp   
Eine kurze (etwas ältere) Übersicht zum Thema Auf-
sichtspflicht gibt es von der obersten Landesjugendbe-
hörde Brandenburg als Download unter 
http://www.lja.brandenburg.de/media_fast/bb2.a.570
4.de/Aufsichtspflicht_Anhang.pdf 
 
Weiterführende Literatur zum Thema Aufsichtspflicht 
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit): 
Hundt, Marion: Pädagogik und Recht in der Kinderta-
gesbetreuung, Kronach 2013 
Prott, Roger: Rechtshandbuch für Erzieherinnen und 
Eltern, Berlin 2011  
von Langen, Tanja: Wie Sie rechtlich auf der sicheren 
Seite sind: die häufigsten Rechtsfragen aus dem Kita-
Alltag, Freiburg 2013 
Stamer-Brandt, Petra: Von Elternrecht bis Aufsichts-
pflicht: rechtliche Grundlagen für die pädagogisches 
Arbeit, Freiburg 2010 
Becker, Britta/Barth,Judith: Keine Angst vor der Auf-
sichtspflicht, Bonn 2009 

 

 
Arbeitshilfe zum erweiterten Führungszeugnis in der offenen Kinder- und Jugendarbeit 
 
Die aktualisierte Arbeitshilfe des Paritätischen Jugendwerks NRW in Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzbund bietet 
hilfreiche Antworten rund um das Thema „erweitertes Führungszeugnis“: 

¶ Von wem muss oder kann ein erweitertes Führungszeugnis verlangt werden?  

¶ Was steht in dem erweiterten Führungszeugnis?  

¶ Wie kann ein erweitertes Führungszeugnis beantragt werden?  

¶ Welche Verpflichtungen bestehen für den Träger?  
 
Der umfangreiche Anhang enthält Mustervorlagen für die Praxis, Prüfschemata zur Notwendigkeit der Einsichtnahme in 
ein Führungszeugnis und zahlreiche Literaturhinweise und Links zum Thema erweitertes Führungszeugnis und zum 
Umgang mit sexualisierter Gewalt in Einrichtungen. Der Download ist möglich unter: 
 
http://www.paritaet-nrw.org/content/presse/veroeffentlichungen/erwfuehrungszeugnis/index_ger.html 
 

 
Handlungsleitlinien zur Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes im Arbeitsfeld der betriebserlaubnispflichtigen 
Einrichtungen nach § 45 SGB VIII 
 
Ziel des Bundeskinderschutzgesetzes ist es, neben dem intervenierenden auch den präventiven Kinder- und Jugend-
schutz zu optimieren. Anknüpfend an die „Handlungsempfehlungen zum Bundeskinderschutzgesetz-
Orientierungsrahmen und erste Hinweise zur Umsetzung“ vom Juni 2012 hat die Bundesarbeitsgemeinschaft Landesju-
gendämter im November 2013 Handlungsleitlinien mit Empfehlungen für den Bereich der Kindertagesbetreuung 
(=betriebserlaubnispflichtige Einrichtungen nach § 45 SGB VIII) ergänzt. Sie sollen eine wirksame Umsetzung des Geset-
zes im Zusammenwirken von betriebserlaubniserteilenden Behörden, Einrichtungsträgern und örtlichen Trägern der 
öffentlichen Jugendhilfe ermöglichen. 
 
Die Handlungsleitlinien nehmen folgende Aspekte in den Blick: 

http://www.lvr.de/de/nav_main/jugend_2/metanavigation/service_1/publikationen_1/publikationen_cp_5_658.jsp
http://www.lvr.de/de/nav_main/jugend_2/metanavigation/service_1/publikationen_1/publikationen_cp_5_658.jsp
http://www.lvr.de/de/nav_main/jugend_2/metanavigation/service_1/publikationen_1/publikationen_cp_5_658.jsp
http://www.lja.brandenburg.de/media_fast/bb2.a.5704.de/Aufsichtspflicht_Anhang.pdf
http://www.lja.brandenburg.de/media_fast/bb2.a.5704.de/Aufsichtspflicht_Anhang.pdf
http://www.paritaet-nrw.org/content/presse/veroeffentlichungen/erwfuehrungszeugnis/index_ger.html
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¶ fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 8b SGB VIII) 

¶ Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung (§ 45 SGB VIII) 

¶ Meldepflichten (§ 47 SGB VIII). 
 
Dabei wird nach der jeweiligen Darstellung des Gesetzestextes erläutert, welche Konsequenzen sich für die Akteure ggf. 
ergeben. Für den Bereich der Meldepflichten nach § 47 SGB VIII werden zudem zentrale meldepflichtige Ereignisse und 
Entwicklungen sowie entsprechende Verfahren der Meldung skizziert. 
http://www.lja.brandenburg.de/media_fast/bb2.a.5704.de/BAGLJ%C3%84.pdf 
 
Für Euch haben wir eine Zusammenfassung der Handlungsleitlinien zur Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes 
für den Bereich Kita zusammengestellt (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): 
 
 
§ 8b Absatz 2 SGB VIII  
 
Der für die Beratung nach § 8b Absatz 2 SGB VIII zu-
ständige Träger ist verpflichtet, Einrichtungsträger auf 
deren Wunsch bei der Entwicklung und Anwendung 
von Leitlinien zur Sicherung des Kindeswohls und zum 
Schutz vor Gewalt zu beraten.  
 
§ 8b Absatz 2 SGB VIII hebt gleichzeitig die Trägerver-
antwortung zur Sicherung des Kindeswohls, zum Schutz 
vor Gewalt und für die strukturelle Absicherung von 
Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren von Kindern 
und Jugendlichen hervor. Damit wird ein Bezug zum § 
45 SGB VIII hergestellt. Den Einrichtungsträgern wird 
empfohlen, ihren Beratungsanspruch gegenüber der 
betriebserlaubniserteilenden Behörde zu nutzen (= 
oberste Landesjugendbehörde, ehem. Landesjugend-
amt). 
 
§ 45 Absatz 2 SGB VIII: 
  
In allen erlaubnispflichtigen Einrichtungen sind deren 
Träger nunmehr verpflichtet, geeignete Verfahren zu 
entwickeln und Strukturen vorzuhalten, die es den 
Kindern und Jugendlichen ermöglichen, ihr Recht auf 
Beteiligung wahrzunehmen sowie in persönlichen An-
gelegenheiten von der Möglichkeit der Beschwerde 
Gebrauch zu machen. 
 
§ 45 Absatz 3 SGB VIII: 
 
Der Träger einer erlaubnispflichtigen Einrichtung muss 
gegenüber der betriebserlaubniserteilenden Behörde 
nachweisen, dass ihm zu jeder Person, die beschäftigt 
werden soll, die aufgabenspezifischen Ausbildungs-
nachweise vorlagen und dass er diese Dokumente 
tatsächlich und umfassend geprüft hat. Erforderlich ist 
dabei eine auf den konkreten Zweck und die Konzepti-
on der Einrichtung ausgerichtete Qualifikation, welche 
die Eignung der beschäftigten Fachkräfte sicherstellt. 
Bei Bedarf nimmt die betriebserlaubniserteilende Be-
hörde zur Überprüfung der Qualifikation des Personals 

auch Einsicht in die Arbeitsverträge und Ausbildungs-
nachweise. Die länderspezifischen Regelungen zum 
Fachkräftegebot sind zu berücksichtigen.  
Außerdem hat der Einrichtungsträger von den zu be-
schäftigenden Personen das erweiterte Führungszeug-
nis abzufordern und ebenso umfassend zu prüfen. 
Personen mit Eintragungen im Führungszeugnis im 
Sinne des § 72a SGB VIII sind generell von einer Be-
schäftigung ausgeschlossen. Dies gilt in gleicher Weise 
für neben- und ehrenamtlich in der Einrichtung tätige 
Personen. 
 
§ 45 Absatz 4 bis 7 SGB VIII 
 
Bei Neu- und Änderungsanträgen auf Erteilung einer 
Betriebserlaubnis ist der Einrichtungsträger verpflich-
tet, die (erweiterten) Mindestvoraussetzungen zu er-
füllen. In gleicher Weise müssen auch Einrichtungsträ-
ger mit einer gültigen Betriebserlaubnis die neuen 
Bestimmungen beachten. Der Einrichtungsträger hat 
dazu eine Konzeption vorzulegen, die auch Aussagen zu 
Verfahren der Beteiligung und der Beschwerde in per-
sönlichen Angelegenheiten enthält, die zur Sicherung 
der Rechte der Kinder und Jugendlichen Anwendung 
finden. Zur Umsetzung hat die betriebserlaubnisertei-
lende Behörde die Möglichkeit, entsprechende Aufla-
gen zu erteilen. 
 
Die Einrichtungsträger müssen geeignete Instrumente 
und Maßnahmen für die Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen und deren Beschwerdemöglichkeiten 
entwickeln. Dazu müssen verbindliche Standards ent-
wickelt und angewandt werden, die dieses Verständnis 
dokumentieren und überprüfbar machen. Die trägerei-
genen Standards müssen dabei den einschlägigen Qua-
litätsmerkmalen (§ 79 a SGB VIII) und den Standards 
der betriebserlaubniserteilenden Behörde genügen.  
 
§ 47 SGB VIII Meldepflichten 
 
Gemäß § 47 Nr. 2 SGB VIII müssen Meldungen über 
Ereignisse oder Entwicklungen erfolgen, die das Wohl 

http://www.lja.brandenburg.de/media_fast/bb2.a.5704.de/BAGLJ%C3%84.pdf
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der Kinder und Jugendlichen beeinträchtigen. Die nach-
folgende Aufzählung von Ereignissen und/oder Ent-
wicklungen ist nicht abschließend, sondern dient der 
Orientierung. 

a. Fehlverhalten von Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern und durch diese verursachte 
 Gefährdungen der zu betreuenden 
Kinder und/oder Jugendlichen.  

b. Straftaten bzw. Strafverfolgung von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern 

 

c. Gefährdungen, Schädigungen durch zu be-
treuende Kinder und/oder  Jugendliche 
und delinquentes Verhalten von zu betreuen 
den Kindern  und/oder Jugendlichen 

d. Katastrophenähnliche Ereignisse 
e. Besonders schwere Unfälle von Kindern oder 

Jugendlichen 
f. Beschwerdevorgänge 
g. Vorgänge, die die Arbeitsfähigkeit des Teams 

in Frage stellen 
h. Weitere Ereignisse. 

 
 
Die Verfahren der Meldungen werden für die Einrichtungen der Hilfe zur Erziehung und für die Kindertageseinrichtun-
gen aufgrund der unterschiedlichen Fachbereiche und Rahmenbedingungen unterschieden und an dieser Stelle ge-
trennt aufgeführt. 
 
Die Meldungen sollen im Bereich der Kindertagesbetreuung folgende Punkte beinhalten: 
 

1. Erstmeldung (per Telefon, Fax oder E-Mail)  

¶ Was ist vorgefallen? Wann? Wo? Wer war be-
teiligt?  

¶ Welche Maßnahmen wurden sofort eingelei-
tet (Abwehr von Gefahren)? 

2. Stellungnahme (zeitnah, ausführlich und 
schriftlich)  

¶ Personal mit Namen und beruflicher Qualifika-
tion (laut Dienstplan, tatsächlich anwesend, 
am Vorfall beteiligt)  

¶ Weitere am Vorfall Beteiligte und Beobachter  

¶ Maßnahmen, die (durch Personal, Träger ...) 
sofort ergriffen wurden  

¶ Andere mit der Bearbeitung befasste Instituti-
onen  

¶ Information des Trägers und der Sorgeberech-
tigten  

¶ Erforderliche ärztliche Untersuchungen bzw. 
Behandlungen  

¶ Pädagogische und ggf. therapeutische Bear-
beitung des Ereignisses mit den Kindern  

 
3. Weitere Verfahrensschritte 

¶ Maßnahmen, die der Träger unmittelbar nach 
Kenntnisnahme ergriffen hat und noch ergrei-
fen wird  

¶ Überlegungen zur Prävention: konzeptionelle 
und/oder strukturelle Änderungen  

¶ Notwendigkeit einer strafrechtlichen Prüfung 
bzw. Anzeige  

¶ Arbeits- und dienstrechtliche Maßnahmen 
 
 
 
 

Ebenfalls empfehlenswert zum Thema Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes ist die Veröffentlichung der Bun-
desarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter „Sicherung der Rechte von Kindern als Qualitätsmerkmal von Kindertages-
einrichtungen“ 
 
http://www.bagljae.de/downloads/114_sicherung-der-rechte-von-kindern-in-kitas.pdf 
 

 
 
 
 

Kita-Fachveranstaltungen 

 
12. März 2014: Bildungstag der Liga der freien Wohlfahrtsverbände Spitzenverbände in Brandenburg 
Es ist Zeit für Qualität! 
 
GEMEINSAM FÜR: GUTE BILDUNG. VON ANFANG AN! 
 
Das Land Brandenburg leistet sich eine Spitzenposition 
in der Versorgung mit Kindertagesbetreuungsplätzen. 

Und trotz der Personalschlüsselverbesserung im Jahr 
2010  hat Brandenburg im Bundesvergleich der Fach-

W – wie Wissen! 

http://www.bagljae.de/downloads/114_sicherung-der-rechte-von-kindern-in-kitas.pdf
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kraft-Kind-Relation in den Kindertagesstätten nur äu-
ßerst knapp die „Rote Laterne“ abgegeben. Den vielfäl-
tigen Aufgaben der mittelbaren pädagogischen Arbeit 
(von der Vor- und Nachberei-
tung über die  Beobachtungs- 
und Dokumentationspflicht bis 
hin zur Elternarbeit ist) kaum 
nachzugehen, soll dies nicht zu 
Lasten der direkten Arbeit mit 
den Kindern gehen. Die Zeitan-
teile für die pädagogischen und organisatorischen 
Aufgaben der Kita-Leitung entsprechen schon lange 
nicht mehr den Anforderungen für ein wirksames Kita-
Management. Und auch das Praxisunterstützungssys-
tem ist nicht ausreichend, um die fachliche Arbeit in 
den Krippen, Kindergärten und Horten weiterzuentwi-
ckeln. 
 
Damit nicht genug: Auch die sächlichen Ressourcen für 
Fortbildung, Bildungsmaterialien der Kinder etc. sind 
vielerorts nicht auskömmlich.   
 

Wir alle wissen um die Bedeutung von Qualität für 
frühkindliche Bildungsprozesse – sehen jedoch zu-
gleich, dass die dafür notwendigen Rahmenbedingun-

gen noch nicht ausreichen. 
Fachkräfte, die ständig an ihren 
Grenzen arbeiten, um den pädago-
gischen Alltag zu bestehen und Qua-
lität zu sichern, brauchen Grundbe-
dingungen, um sich gesund zu hal-
ten und die täglichen Herausforde-

rungen als bewältigbar ansehen zu können. 
 
Der Bildungstag nimmt neueste Zahlen, Daten und 
Fakten aus aktuellen Studien und Ansätze von Quali-
tätsaspekten „unter die Lupe“ und soll so die Diskussi-
on der nächsten Wochen und Monate qualifiziert be-
gleiten. Und nicht zuletzt soll er helfen, uns alle ge-
meinsam kampagnenfähig zu machen.  
 
Veranstaltungsort: Fachhochschule Potsdam Standort 
Campus Pappelallee, Kiepenheuerallee, 14469 Potsdam 

 

 
„Stell dir vor, Kitas in Brandenburg sind spitze! Vision oder Wirklichkeit? – Qualitätsentwicklung  gemeinsam anpa-
cken“ 
 
26.März 2014 - Fachveranstaltung des Serviceprogramms Anschwung für frühe Chancen und der AWO – Regionalver-
band Brandenburg Süd e.V. in Lübbenau 
 
Der Ruf nach einer hohen Qualität frühkindlicher Bil-
dung, Betreuung und Erziehung ist in aller Munde. 
Natürlich erfordert das gute Rahmenbedingungen, 

damit hochwertige 
Arbeit mit Kindern, 
Familien und Koope-
rationspartnern nicht 
zu Lasten der Fach-

kräfte geht. Sich dafür stark zu machen ist richtig! 
Gleichzeitig haben sich viele Einrichtungen bereits 
erfolgreich auf den Weg gemacht und entwickeln ihre 
Qualität weiter. Träger geben Mindeststandards und 
Richtlinien vor und wünschen sich eine konsequente 
Konzeptentwicklung und Evaluation. Dabei existieren 
oft mehrere Wegweiser und Orientierungen parallel 
und die eigentliche Organisationsentwicklung vor Ort 
muss quasi nebenbei erfolgen. Diese Herausforderung 

zu meistern; gelingt besser, wenn ein Austausch über 
gute Ansätze, erfolgreiche Strategien oder auch über 
Hindernisse erfolgen kann. 
 
Fragen, die beantwortet werden sollen:  
 
Wie können Qualitätsprozesse unter schwierigen Be-
dingungen gelingen? 
Welche Erfahrungen machen Anschwung-Initiativen im 
Land Brandenburg und wie kann das kostenlose Ser-
viceprogramm Anschwung für frühe Chancen Sie vor 
Ort unterstützen? 
Was passiert in Ihrer Institution oder Ihrem Netzwerk 
in Sachen Qualitätsentwicklung? Welche Schritte sind 
aus Ihrer Perspektive nötig? Und wen braucht es da-
für? 

 
Veranstaltungsort: AWO Spreewaldwerkstätten, Thomas-Müntzer-Str. 12, 03222 Lübbenau / Spreewald 
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10. Kindergesundheitskonferenz Brandenburg 2014 
 
9. April in Potsdam  
 
„10 Jahre Bündnis Gesund Aufwachsen - mehr Chancen 
für ein gesundes Aufwachsen aller Kinder“ - Das Motto 
der diesjährigen Kindergesundheitskonferenz verweist 
nicht nur auf erste Erfolge, sondern auch auf den vor 
uns liegenden Weg, den wir gemeinsam gehen wollen. 
Welche Schwerpunkte sollten wir nach heutigem Wis-
sensstand künftig im Bündnis setzen, um Lebenschan-
cen von Kindern zu verbessern? Wo gibt es besonders 
dringenden Handlungsbedarf? Hierzu werden sich die 
Mitglieder des Bündnisses gemeinsam mit Expertinnen 
und Experten aus dem Land verständigen. Auf „Diskus-
sions-Inseln“ werden ressortübergreifende Fragestel-
lungen zu unterschiedlichen Themen behandelt. 

 
Anmeldung: bis 02. April 2014 per: 
Fax: 0331 – 88762069 
Tel.: 0331 – 88762014 
E-Mail: fachstelle-brandenburg@gesundheitbb.de 
 
Info unter:  
Gesundheit Berlin – Brandenburg 
Fachstelle Gesundheitsziele im Land Brandenburg 
Behlertstraße 3a / Haus H2 
14467 Potsdam 
www.buendnis-gesund-aufwachsen.de 

 

 
15. Deutscher Kinder- und Jugendhilfetag 
 
03. – 05. Juni 2014 in Berlin  
 
Der Fachkongress des 15. DJHT versteht sich als Forum 
für den Austausch von Politik,  
Theorie und Praxis der Kinder- und Jugendhilfe. Durch 
unterschiedliche Veranstaltungen wie Vorträge, Pro-
jektpräsentationen oder Workshops setzt der Fachkon-
gress vielfältige Impulse und fördert die kritische Aus-
einandersetzung mit aktuellen Themen und Herausfor-
derungen der Kinder- und Jugendhilfe.  
 
Die Veranstaltungen des Fachkongresses werden von 
der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- 
und Jugendhilfe (AGJ) und ihren Mitgliedsorganisatio-

nen durchgeführt und stehen allen 
Interessierten offen. 
Auf der Fachmesse „Markt der Kinder- und Jugendhil-
fe“ werden sich zahlreiche Ausstellerinnen und Aus-
steller vorstellen. Träger der öffentlichen und freien 
Kinder- und Jugendhilfe werden sich mit ihren Ständen 
und in Messeforen ihre Leistungen, Ideen und Projekte 
präsentieren. 
Auch die Verleihung des Deutschen Kinder- und Ju-
gendhilfepreises (DJHP) – Hermine-Albers-Preis 2014 –
findet im Rahmen des 15. DJHT statt. 
 
Info unter: http://www.jugendhilfetag.de/ 

  
 

 
Kita-Fortbildungen 
 
Fortbildungen, die Euch interessieren könnten!  

 
Unser Mitglied Wukaninchen e.V. lädt zu Themenveranstaltungen für ein gemeinsames Miteinander ein. Vielen Dank 
an die Wukaninchen! 
 
Gesunde Ernährung 
 
21. März 2014 , 18 Uhr 
 
Eine gesunde Ernährung stellt für viele Eltern einen 
relevanten Wert in der Begleitung ihrer Kinder dar. 
Doch was ist eigentlich gesund? Auf welchen verschie-
denen Ebenen entsteht Gesundheit? Und wie schaffen 
wir gesunde Geschmackserlebnisse für kleine und gro-

ße Menschen? Diesen und weiteren Fragen wird bei 
der Abendveranstaltung nachgegangen.  
 

Veranstaltungsort: Kita Wukaninchen, Ruhlsdorfer Str. 
44, 16359 Biesenthal 
 
Info unter: 
http://www.wukaninchen.net/pages/posts/seminarrei
he-kommende-termine-79.php 

 

mailto:fachstelle-brandenburg@gesundheitbb.de
http://www.buendnis-gesund-aufwachsen.de/
http://www.agj.de/Mitglieder.44.0.html
http://www.agj.de/Mitglieder.44.0.html
http://www.jugendhilfetag.de/messeforen/
http://www.jugendhilfetag.de/sonderprogramm/verleihung-djhp/
http://www.jugendhilfetag.de/sonderprogramm/verleihung-djhp/
http://www.jugendhilfetag.de/
http://www.wukaninchen.net/pages/posts/seminarreihe-kommende-termine-79.php
http://www.wukaninchen.net/pages/posts/seminarreihe-kommende-termine-79.php
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Tue Gutes und rede darüber – Werkstatt Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising (Nr. 4055/14 SFBB) 
 
08.05.2014, 22.05.2014, 16.06.2014, 04.09.2014 und 18.09.2014 (jeweils 16 – 20 Uhr) 
 
Öffentlichkeitsarbeit gehört mittlerweile fast überall 
zur Aufgabenbeschreibung von Leitungen 
im sozialen Bereich. Fundraising wird mit-
unter als Wundermittel gehandelt, um in 
Zeiten knapper Kassen Projekte und neue 
Ideen verwirklichen zu können. Themen, 
die im Laufe der statt findenden Termine bearbeitet 
werden sollen, sind: Materialien der Öffentlichkeitsar-

beit, Website, Pressearbeit, Texte schreiben und 
Fundraising. 
 
Veranstaltungsort: Stützrad e.V. , Lieselotte-
Herrmann-Str. 33, 10407 Berlin 
 
Anmeldung: bis 21.03.2014 

 

 
Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung als inklusives Praxiskonzept in Kitas - eine Einführung (Nr. 4017/14 SFBB)  
 
12. - 14.05.2014 und 03. - 04.07.2014 
 
„Vielfalt respektieren - Ausgrenzung widerstehen“ ist 
das Motto vorurteilsbewusster Bildung und Erziehung. 
Der Ansatz wurde in KINDERWELTEN - Fachstelle Vor-
urteilsbewusste Bildung und Erziehung/Institut für den 
Situationsansatz in der INA auf der Grundlage des Anti-
Bias-Approach aus den USA (Louise Derman-Sparks) 
entwickelt und in der pädagogischen Praxis erprobt. Er 
verbindet das, was Inklusion kennzeichnet: das Wahr-
nehmen und Nutzen vorhandener Heterogenität und 
das Anliegen von Bildungsgerechtigkeit. Hierzu gehört 

es, Barrieren zu erkennen, die Kinder am Lernen hin-
dern, und diese abzubauen.  
Barrieren zu erkennen ist nicht so einfach: Sie liegen in 
Strukturen von Einrichtungen, an die man sich gewöhnt 
hat, wie auch in subjektiven Kommunikationsstilen, in 
der Ausstattung und in liebgewordenen Regelungen. 
 
Veranstaltungsort: Jagdschloss Glienicke 
 
Anmeldung: bis 24.März 2014 

 

 
Elterngespräche: Was macht sie schwierig und was kann sie leichter machen? (Nr. 4029/14 SFBB) 
 
14. – 16.05.2014 und 25. – 27.06.2014 
 
Im Kita-Alltag ist es oft notwendig, „schwierige“ Ge-
spräche mit Eltern zu führen. Um diese Gespräche 
leichter führen zu können, ist es hilfreich, sich 
einige Grundideen über Kommunikation und 
systemisches Denken und Handeln zunutze zu 
machen. Der Schwerpunkt des Seminars liegt 
auf praktischen Übungen, Kleingruppenarbeit 

und Rollenspiele, um das Erlernte besser aufnehmen 
und anwenden zu können. 

 
Veranstaltungsort: Jagdschloss Glienicke 
 
Anmeldung: bis 26.03.2014

 

 
Raus in den Wald! – Projekte in der Natur gestalten (Nr. 4078/14 SFBB) 
 
08. – 09.05.2014 und 30.09.2014 
 
Ihr seid kein Waldkindergarten und 
möchtet trotzdem Eure Kinder an 
die Natur heranführen? 
Der Wald ist ein Erfahrungsraum, 
der viel für die Entwicklung der 
Kinder mitbringt. Er motiviert zum Staunen und Aus-
probieren, er regt die Sinne an und fördert Motorik 
und Selbstvertrauen. In dem Seminar erfahrt Ihr, was 

Ihr mit den Kindern im Wald unternehmen könnt, was 
Ihr bei der Planung und Durchführung beachten müsst.  
 
Veranstaltungsort: Jagdschloss Glienicke 
 
Anmeldung: bis 28.03.2014 
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Kinder können Feuer machen (Nr.  4089/14 SFBB in Kooperation mit Prytaneion Berlin) 
 
02. – 03.09. 2014  
 
Feuer übt eine große Faszination auf Kinder aus. Sie 
haben jedoch immer weniger Möglichkeiten, frühzeitig 
Erfahrungen damit zu machen. Eine Feuererziehung auf 
der Basis von Übungen und 
Spielen ist nicht nur ein 
Ansatz, kindliche Feuerfas-
zination in verantwortungs-
bildende Bahnen zu lenken, 
sondern auch Kindern die 
entwicklungspsychologische 

Notwendigkeit der Begegnung mit Feuer zu ermögli-
chen.  
 
Veranstaltungsort:  
 
Prytaneion Berlin Klosterstraße 44 in 10179 Berlin 
 
Materialkosten: 12 € 
 
Anmeldung: bis 16.07.2014 

 

 
Förderung des Fachkräftenachwuchses – Qualifizierung des „Lernortes Praxis“ (Nr. 8002/14 beim SFBB) 
 
03. – 05.12. 2014, 20. – 23.01.2015, 18. – 20.02.2015 / Follow up 20.03.2015  
 
Ausbildung und Studium für Fachkräfte der Kinder- und 
Jugendhilfe finden zu einem Teil – in den Fachschulen 
bis zu einem Drittel der Ausbildungszeit – in Einrich-
tungen der Arbeitsfelder Kindertagesbetreuung, Hilfen 
zur Erziehung und Jugendarbeit statt. Der Qualifizie-
rung des „Lernortes Praxis“ als Ausbildungsort kommt 
deswegen eine wichtige Rolle für den Erfolg von Aus-
bildung und Studium zu. Unter den aktuellen Bedin-

gungen eines erheblichen Fachkräftebedarfes sind 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe vor weitere 
Aufgaben der Anleitung für Berufseinsteiger_innen, 
Berufsrückkehrer_innen, Quereinsteiger_innen in tä-
tigkeitsbegleitender Qualifizierung gestellt.  
 
Veranstaltungsort: Jagdschloss Glienicke 
Anmeldung: bis 20.10.2014 

 

 
 
 
 
 

 
Kita-Mediathek 
 
Bücher & Co. für die Kleinen & Großen 
 

 
DVD  „Wie Kinder zum Wort kommen“ 
 
Der Titel ist Programm: Auf dieser DVD wird an vielen 
Beispielen aus der Praxis aufgezeigt wie es möglich 
wird, Kinder bei der Entwicklung ihrer Sprachkompe-
tenz wirkungsvoll und erfolgreich zu unterstützen, sie 
in Alltagssituationen (bspw. beim Wickeln) durch em-
pathisches Zuhören und geschickte, herausfordernde 
Fragen in Dialoge zu bringen, eben zu(m) Wort kom-
men zu lassen (best practice). Es wird eindrucksvoll 
veranschaulicht, wie und mit welchen Mitteln man 
Kinder auf einfache Weise anregen kann, ihr Sprachpo-
tential zu entfalten.  
Durch den Film führt die bekannte Psycholinguistin Dr. 
Anna Winner. Von ihr kommen viele wertvolle Hinter-

grundinformationen, die nicht nur durch bewegte Bil-
der visualisiert, sondern (und das ist hier besonders 
wichtig) auch durch den Ton, eben die gehörten Dialo-
ge lebendig vermittelt  
werden.  
 
Die DVD müsste Euch bereits erreicht haben, da Sie 
vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport im 
Februar verschickt wurde. Wenn Ihr keine DVD erhal-
ten habt, wendet Euch bitte an das Ministerium für 
Bildung, Jugend und Sport, da sie allen Kindertagesstät-
ten in Brandenburg zur Verfügung gestellt werden 
sollte.  

 

Kita aktuell 
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DVD  „Entdeckergeist – Forscherdialoge mit Dr. Ansari“ 
 
„Entdeckergeist“ – unter diesem Titel dokumentieren 

drei Filme und ein Interview die spezifische pädagogi-

sche Arbeitsweise von Dr. Salman Ansari mit Kindergar-

tenkindern. Naturwissenschaftliche Förderung in Kin-

dertagesstätten ist längst ein zentrales Anliegen der 

Bildungspläne aller Länder geworden. Die Filme der 

DVD vermitteln anregend und eindrücklich, wie die 

Fähigkeiten und Einsichten der Kinder gefördert wer-

den können, Naturphänomene zu erkunden und zu 

verstehen. Ausgangspunkt sind stets „Fragen an die 

Natur“, die den Anlass für bereichernde „Entdeckungs-

reisen“ mit Kindern geben.  

 

Erscheinungsjahr: 2009 

 

Preis: 24,90€ 

 

  

Fachliteratur 
 
„Sprache fördern in der Krippe – Ein Leitfaden für die Praxis“ (A. Groschwald, H. Rosenkötter) 
 
Herder Verlag 2014 
Das Buch unterstützt pädagogische Fachkräfte in Krip-
pen und Kitas in ihrer Rolle als Sprachvorbild und 
Sprachförderer. Lebendig und praxisnah, mit vielen 
Fallbeispielen, greift es die häufigsten Fragen zur Spra-
chentwicklung im Krippenalter auf und verdeutlicht die 

Unterschiede zwischen sprachbewusster Begleitung, 
Sprachförderung und Sprachtherapie. Mit einer Menge 
an praktischen Tipps, Arbeitsmaterialien und einem 
Beobachtungsbogen im Anhang. 
 
Preis: 19,99€ 

 
 

 
Bilderbuch   
 
„Das große Buch vom Mutig sein“ (J. Chapman, T. Warnes)  
 
Mutig sein ist manchmal ganz schön schwer. 
Besonders nachts, wenn es überall knarrt 
und raschelt und man sich am liebsten unter 
die Decke verkriechen will. Auch Ente, das 
kleine Schweinchen und Tinchen, die Hasel-
maus, fürchten sich. Doch gemeinsam mit ihren Freun-
den gehen sie den Geheimnissen der Nacht auf den 
Grund – und entdecken so manch verblüffende Über-

raschung. Bald ist die Dunkelheit nur noch halb so 
unheimlich. 
Drei liebevoll illustrierte Bilderbuchgeschichten für 
kleine Angstmäuse und große Mutbären. 
 
Für Kinder ab 3 Jahren geeignet. 
 
Preis: 12,95 € 
 

 

 
Fachliteratur   
 
„Praxisanleitung pädagogischer Fachkräfte - Der Weg zu mehr Qualität“  (S. Fischer, K. Speck-Giesler) 
 
Praxisleiter/innen sorgen für eine gute und umfassen-
de Ausbildung von Erzieher/innen. Der Band stellt Qua-
litätskriterien zur Praxisanleitung von pädagogischen 
Fachkräften vor und gibt methodisch-didaktische Anre-
gungen. Für die kompetenzorientierte Weiterbildung 
oder als modulares Fortbildungskonzept geeignet.  

 
Cornelsen Verlag, 2014 
 
Preis: 24,95€ 
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Bilderbuch   
 
„Schluss mit Kuss“  (E. Chichester Clark)  
 
„Ich mag nicht geküsst werden. Vor allem nicht von Leuten, die ich überhaupt nicht kenne.«  
 
Der kleine Affe hält es nicht mehr aus: Ständig will ihn 
irgendjemand küssen. Er protestiert und demonstriert: 
Schluss mit Kuss! Doch dann bekommt er eines Tages 
ein Brüderchen. Das ist so süß! Und etwas sehr Merk-
würdiges passiert: „Ich küsse ihn. So ganz aus Verse-
hen“ Zum Glück hat keiner etwas bemerkt … 

 
Beltz & Gelberg Verlag, 2014 
 
Ab 3 Jahre 
 
Preis:  5,95€ 

 

 
Gratis-Heft »Lesen • Verstehen • Lernen« 
 
Die Reihe »Lesen • Verstehen • Lernen« bietet vielfältige Ideen und Materialien für  
einen handlungs- und produktionsorientierten Umgang mit Bilderbüchern im Kindergarten und in der Grundschule.  
 
Ihr könnt ein Heft Eurer  Wahl gratis zu folgenden Ti-
teln bestellen: 
 

¶ Janosch, Post für den Tiger (Best.-Nr. 62767) 

¶ Axel Scheffer / Julia Donaldson, Mein Haus ist 
zu eng und zu klein (Best.-Nr. 62843) 

¶ Claude Boujon, Karni und Nickel oder Der gro-
ße Krach (Best.-Nr. 62856) 

¶ Mario Ramos, Ich bin der Stärkste im ganzen 
Land (Best.-Nr. 62841) 

 
Bestellung unter: bestellung(at)beltz.de oder  
08191/97000-622 
 
Info unter: 
http://www.beltz.de/de/paedagogik/aktuelles/kita.ht
ml 

 

 
Broschüre  „Starke Mädchen – Starke Jungen“  (HG: SFBB; Dr. T. Rohrmann, Berlin 2010) wieder bestellbar 
 
Nicht nur gesetzliche Vorgaben des Jugendhilfegesetz-
tes, von Kita-Gesetzen und EU-Vorschriften fordern die 
gleichberechtigte und geschlechtersensible pädagogi-
sche Arbeit mit Kindern. Die tägliche Arbeit der Fach-
kräfte, Untersuchungen, Studien und Forschungen 
dokumentieren zunehmend den engen Zusammenhang 
zwischen den Geschlechtsrollen-Anforderungen, die für 
Mädchen und Jungen, bestehen und Bildungsprozessen 
von Mädchen und Jungen.  
Eine Handreichung, ausgehend von Themen wie „Ge-
schlecht und Sozialisation“, „geschlechterbewusste 

Pädagogik“, „Bildung und Geschlecht“ bis hin zu „Um-
setzungsanregungen zu geschlechterbewusster Arbeit 
in den Bildungsbereichen der Kita-
Bildungsprogramme“, soll Anregungen für das breite 
Feld der geschlechterbewussten Pädagogik als Schlüs-
sel für Bildungsprozesse in der Kita geben.  
Die Broschüre kann für 3 € pro Exemplar zzgl. Porto 
bestellt werden.     
 
Bestellung unter: info@sfbb.berlin-brandenburg.de 
 

 

 
Broschüre  „Schule für alle“ in „leichter Sprache“ 
 
Entwicklung und Umsetzung der inklusiven Bildung im 
Land Brandenburg – „Eine Schule für alle – Wie können 
alle Kinder und Jugendliche gut gemeinsam lernen?“ 
Die Broschüre ermöglicht einen Überblick über die 
bisher umgesetzten Vorhaben auf dem Weg zur „Schu-
le für alle“ im Land Brandenburg, bildet den derzeitigen 

Arbeitsstand ab und gibt einen Ausblick auf die nächs-
ten Schritte.  
Infos unter: www.inklusion-brandenburg.de 
 
kostenlose Bestellung unter: marti-
na.marx@mbjs.brandenburg.de oder 0331 – 866 3521 
 

 

 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,dguvgnnwpiBdgnvb0fg');
http://www.beltz.de/de/paedagogik/aktuelles/kita.html
http://www.beltz.de/de/paedagogik/aktuelles/kita.html
mailto:info@sfbb.berlin-brandenburg.de
http://www.inklusion-brandenburg.de/
mailto:martina.marx@mbjs.brandenburg.de
mailto:martina.marx@mbjs.brandenburg.de
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Broschüre  Qualitätsmerkmale Schulischer Elternarbeit – ein Kompass für die partnerschaftliche Zusammenar-
beit zwischen Schule und Elternhaus  

 
Die Broschüre ist ein praxisorientiertes Unterstützungs-
instrument für den Schulalltag. Aus aktuellen Bildungs-
studien wissen wir, wie wichtig das Engagement von 
Eltern für erfolgreiche Bildungsprozesse ist. Die in ge-
meinsamer Arbeit mit namhaften  Bildungsexperten 

zusammengetragenen  Qualitätsmerkmale sollen einen 
hilfreichen Beitrag für die Intensivierung der Zusam-
menarbeit zwischen Elternhaus und Schule leisten. 
 

 
Info unter: http://www.eltern-
bildung.net/meta_downloads/57923/qualitaetsmerkmale_schulischer_elternarbeit_vodafone_stiftung.pdf 
 
 

 
Kita-Wettbewerbe 
 
Auf die Plätze, fertig, los, – Macht mit!! 
 

 
Sonderfonds „isla® Kita-Fürsorge“ zur Resilienzförderung und Teilhabe in Kitas gegründet 
 
 
Der Sonderfonds unterstützt Projekte mit bis zu 5.000 
Euro, die sich mit der Resilienzförderung von Kindern 
beschäftigen. Mögliche Projektschwerpunkte sind 
beispielsweise Wertschätzung, Körpererfahrung, 
Selbstwirksamkeit, soziale Kompetenzen, Handfertig-
keiten oder Teilhabe.  

 
Bewerbung: bis 31. 
März 2014 
 
Info unter: www.antraege.dkhw.de/FA/sf/ikf 

 

 
KitaStar 2014 – Deutschlands beste Kita gesucht: Kinder an Entscheidungen beteiligen 
 
 
Kinder in Kitas an Entscheidungen zu beteiligen, die sie 
betreffen, ist Pflicht. Das legt das Kinder- und Jugend-
hilfegesetz fest. Idealerweise erleben Kinder auf diese 
Weise von klein auf, dass sie mit ihren Beiträgen etwas 
bewirken und ihre Umgebung mit gestalten können. 
Dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit stärkt und befä-
higt sie, Herausforderungen im Leben besser zu meis-
tern und sich in eine demokratische Gesellschaft ein-
zubringen. Passende Strukturen und Methoden, um 
den Mädchen und Jungen Mitbestimmungswege 
transparent und altersangemessen zu eröffnen, sind 
bekannt. Kitas können zum Beispiel „Verfassungen“ 
entwickeln, in denen die Rechte der Kinder geregelt 
sind, oder Kinderkonferenzen einberufen, die der Ent-
scheidungsfindung dienen. Doch die Umsetzung im 
Kitaalltag erweist sich vielfach als Herausforderung. 
Die element-i Bildungsstiftung lobt daher 2014 den 
Innovationspreis KitaStar unter dem Motto „Mitbe-

stimmen, mitgestal-
ten!“ aus und sucht 
Tageseinrichtungen 
für Kinder zwischen 
null und zehn Jahren, die eine überzeugende Praxis der 
Kinderpartizipation leben. 
 
Bewerbung: bis zum  31. Mai 2014 schriftlich: element-
i-Bildungsstiftung, Kita Star 2014 , z.H. Sandra König, 
Wankelstr. 1, 70563 Stuttgart   
Download der Bewerbungsunterlagen: 
http://www.element-i-
bildungsstiftung.de/downloads/KitaStar-2014-
Bewerbungsbogen.pdf  
 
Info unter: www.invest-in-future.de oder 
www.element-i-Bildungsstiftung.de 

 

 
 
 
 

http://www.eltern-bildung.net/meta_downloads/57923/qualitaetsmerkmale_schulischer_elternarbeit_vodafone_stiftung.pdf
http://www.eltern-bildung.net/meta_downloads/57923/qualitaetsmerkmale_schulischer_elternarbeit_vodafone_stiftung.pdf
http://www.antraege.dkhw.de/FA/sf/ikf
http://www.element-i-bildungsstiftung.de/downloads/KitaStar-2014-Bewerbungsbogen.pdf
http://www.element-i-bildungsstiftung.de/downloads/KitaStar-2014-Bewerbungsbogen.pdf
http://www.element-i-bildungsstiftung.de/downloads/KitaStar-2014-Bewerbungsbogen.pdf
http://www.invest-in-future.de/
http://www.element-i-bildungsstiftung.de/


DaBEI e.V. Rundbrief Nr.8 , März 2014 24 

Fanta-Spielplatz Initiative 2014 
 
Es geht wieder los! Unter dem Motto „100 Spielplätze 
in 100 Tagen“ spendet Fanta dieses Jahr 195.000 Euro 
für insgesamt 100 Spielplätze in ganz Deutschland. 
Ihr kennt einen Spielplatz, der unbedingt modernisiert 
werden sollte? Kreative 
Spielelemente sind Mangel-
ware? Dann bewerbt Euch 
sofort. 
Bis zum 21.April 2014 kann 
Jedermann (egal ob als Betrei-
ber, Verein, Initiative oder als Privatperson) öffentlich 
zugängliche Spielplätze zur Teilnahme anmelden. Ab 
12. Mai kann online abgestimmt werden. Die Spielplät-
ze mit den meisten Stimmen können bis zu 10.000€ 
gewinnen! 

Weitere Preise:  
Platz 1 -3:   10.000€ 
Platz 4 – 20   5.000€ 
Platz 21 – 100  ein kreatives Spielelement 
 
Bewerbung: einfach bis zum 21. April 2014 das Anmel-
deformular ausfüllen:  
 https://spielplatzinitiative.fanta.de/jetzt-
bewerben/bewerbungsformular/ 
 
Bei Fragen zur Bewerbung: 
Deutsches Kinderhilfswerk e. V. 
spielplatzinitiative@dkhw.de 
030 308693 55 
Info unter: https://spielplatzinitiative.fanta.de 

 
 

 
NAJU – Erlebter Frühling 2014  
 
 
Die NAJU lädt alle Kinder ein, die ersten Frühlingsboten 
vor der eigenen Haustür zu suchen und zu erforschen. 
In diesem Jahr sind die Frühlingsboten der Apfelbaum, 
die Honigbiene, der Braunbrust-Igel und der Grün-
specht, der vom NABU gewählte Vogel des Jahres. Für 

Umweltbildner_innen, Erzieher_innen, Lehrer_innen 
und Eltern hat die NAJU ein Aktionspaket mit zahlrei-
chen Spiel-, Bastel- und Forscherideen zu den vier Bo-
ten zusammen gestellt. 

 
 
Mitmachen ist ganz einfach! 
Entdecken!  
Kinder bis zwölf Jahren suchen nach einem, zwei, drei 
oder allen vier Frühlingsboten, allein oder in einer 
Gruppe.  
Die Erlebnisse können kreativ zum Beispiel als Film, 
Forschertagebuch oder als Geschichte dokumentiert 
werden.  

Bewerbung: bis zum 13. Juni 2014  
NAJU im NABU 
Bundesgeschäftsstelle 
Erlebter Frühling  
Charitéstraße 3 
10117 Berlin 
 

 
Zum Wettbewerb gibt es ein Aktionspaket mit vielen Spiel-, Bastel und Forscherideen zu 
den vier Frühlingsboten.  

Und das ist drin: 

¶ Ein Aktionsheft zu jedem der vier Frühlingsbo-
ten mit Forscher,- Bastel- und Spielideen. 

¶ Forscherkarten mit verschiedenen Aufträgen 
für kleine Frühlingsentdecker/innen. 

¶ Steckbriefkarten, auf denen sich jeder der vier 
Frühlingsboten den Kindern vorstellt. 

¶ Ein Aufkleber zum Vogel des Jahres. 

¶ Ein Poster für den Gruppenraum oder für das 
Zimmer zu Hause.  

¶ Ein Frühlingsforscher_innen-Ausweis für je-
des Kind. 

 
Info unter: 
http://www.nabu.de/nabu/naju/kinderbereich/12218.
html 
Broschüre unter: 
http://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/naj
u/ef2014-flyerrz03.pdf 

 
 

 
 

https://spielplatzinitiative.fanta.de/jetzt-bewerben/bewerbungsformular/
https://spielplatzinitiative.fanta.de/jetzt-bewerben/bewerbungsformular/
https://spielplatzinitiative.fanta.de/
http://www.nabu.de/nabu/naju/kinderbereich/12218.html
http://www.nabu.de/nabu/naju/kinderbereich/12218.html
http://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/naju/ef2014-flyerrz03.pdf
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Kroschke Förderpreis „Beispielhafte Hilfe für kranke Kinder“ 
 
Der Förderpreis „Beispielhafte Hilfe für kranke Kinder“ 
der Kroschke Kinderstiftung wird alle zwei Jahre verge-
ben und ist derzeit mit insgesamt 15.000 Euro dotiert. 
Der nächste Förderpreis der Kroschke Kinderstiftung 
wird am Freitag, dem 24. Oktober 2014 in Hamburg 
verliehen.  
Der Kroschke Förderpreis will ein Zeichen setzen für die 
Belange chronisch kranker oder behinderter Kinder in 
unserer Gesellschaft. Darüber hinaus können auch 
präventive Maßnahmen für Kinder in belastenden 
Lebenssituationen ausgezeichnet werden. Der Preis 
würdigt die verdienstvolle Tätigkeit von Elterninitiati-
ven, Selbsthilfegruppen und anderen ehrenamtlichen 
Initiativen der Kinder- und Jugendmedizin, die sich den 
Bedürfnissen dieser Kinder in besonderer Weise zu-
wenden.  

Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen und juristi-
schen Personen unabhängig von ihrer Nationalität und 
Staatsangehörigkeit, die in Norddeutschland (Berlin, 
Brandenburg, Hamburg, Bremen, Mecklenburg-
Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schles-
wig-Holstein) ihren ständigen Wohnsitz haben und 
innerhalb Norddeutschlands im Sinne des Förderprei-
ses in Eltern-Selbsthilfegruppen, Initiativen oder Ein-
richtungen des Gesundheitswesens engagieren.  
 
Bewerbung: bis zum 01.Mai 2014 unter Kroschke Stif-
tung für Kinder, Förderpreis, Kroschkestraße 1, 38112 
Braunschweig 
Info unter: 
http://www.kinderstiftung.de/foerderpreis.html 
 

 

 
 
 
1. Brandenburger Inklusionspreis  
 
 
Mit dem Brandenburgischen Inklusionspreis sollen im 
Jahr 2014 Aktivitäten bzw. Angebote in den Bereichen 
Tourismus, Weiterbildung, Freizeit, Sport und Kultur 
öffentlich ausgezeichnet werden, die weitgehend dem 
Konzept eines „Design für Alle“ entsprechen. Dieses 
Konzept will Alltagsprodukte, Dienstleistungen, Kom-
munikationsmittel und bebautes Umfeld ohne spezielle 
Anpassungen grundsätzlich für alle Menschen zugäng-
lich und nutzbar machen. Der Inklusionspreis soll an 
Beispielen zeigen, welche Wirkungen ein selbstver-
ständliches Mit-Denken der Bedürfnisse von Menschen 
mit Behinderungen und Beeinträchtigungen, für die 
Aufgaben und Handlungen eines jeden eröffnen kann. 
Dieses „Mit-Denken statt Ausklammern“ ermöglicht 

Inklusion. Bis zu fünf Aktivitäten werden mit jeweils 
mindestens 2.000 Euro ausgezeichnet. Die Prämien 
sind für die weitere Entwicklung inklusiver Ansätze des 
Preisträgers zu verwenden.  
 
Bewerbung: bis 15. April 2014  
 
Download Bewerbungsunterlagen: 
http://www.masf.brandenburg.de/media_fast/4055/In
klusionspreis_Bewerbungsbogen211013%20.pdf 
 
Info unter: 
www.masf.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.346
206.de 

 

 
 
 
 
 

 
Quer durchs Land – Interessantes für Große & Kleine 
 

 
Ab 13. April 2013 – „Die jungen Stadtplaner kommen“ 
Eine interaktive Bauausstellung für Kinder von 3 bis 11 Jahren 
 
Kinder und die Stadt Berlin haben vieles gemeinsam: 
Sie wachsen und wachsen, sie sind neugierig, eigensin-
nig und kreativ – 
und ihr Leben ist 

eine Baustelle. Beste Voraussetzungen also, um genau-
er darüber nachzudenken: Wie sehen Kinder ihre Stadt, 
wie wollen sie dort leben – und wie können sie ihr 
Zuhause mitgestalten? In der neuen Ausstellung „Platz 

Kita unterwegs 

http://www.kinderstiftung.de/foerderpreis.html
http://www.masf.brandenburg.de/media_fast/4055/Inklusionspreis_Bewerbungsbogen211013%20.pdf
http://www.masf.brandenburg.de/media_fast/4055/Inklusionspreis_Bewerbungsbogen211013%20.pdf
http://www.masf.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.346206.de
http://www.masf.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.346206.de
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da! Kinder machen Stadt“ bekommen Mädchen und 
Jungen jede Menge Anregungen und ein ganzes Kin-
dermuseum, um Lieblingsorte, Wege, Häuser, Hütten, 
Türme oder leere Plätze so zu träumen, zu planen und 
zu bauen, wie es ihnen gefällt.  
Ausgestattet mit Bauhelm, Grips und allen Sinnen kön-
nen Kinder ihren eigenen Lebensraum ganz neu entde-
cken, gestalten und verändern. Ob Häuser, Straßen, 
Hinterhof, Stadtkulisse, Planungsbüro, Werkstatt oder 
Baustelle – bei „Platz da! Kinder machen Stadt“ finden 
Kinder viel, viel Freiraum zum Spielen, Bewegen, Pla-
nen, Sortieren, Konstruieren und Bauen. In der Ausstel-
lung wird es altersgerechte Angebote und Aktionen für 

Klein- und Kitakinder geben. Durch eigene Ideen, Neu-
gier und Kreativität wird die Welt des Bauens für Kin-
der lebendig – und die Stadt zum Wohlfühl-Ort. 
 
Hinweis: Gruppen aus Kita, Schule und Hort können 
ihren Besuch der neuen Ausstellung bereits buchen. 
 
Buchung Gruppenbesuch:   
Telefon: 030. 800 93 11-50 
Fax: 030. 494 80 97 
Email: anmeldung@labyrinth-kindermuseum.de 
Internet: http://www.labyrinth-kindermuseum.de 

 

 
Haus der Kleinen Forscher 
 
 
27.März 2014 „Boys Day“ 
 
Am 27. März 2014 ist Boys‘Day – Jungen-Zukunftstag. 
Kitas, Krankenhäuser, Betriebe, Schulen und Hochschu-
len sowie weitere Einrichtungen laden an diesem Tag 
gezielt Jungen ab der 5. Klasse ein. Sie erfahren an 
diesem Tag mehr über ihre Perspektiven, vor allem in 
den Bereichen Erziehung, Soziales und Gesundheit. Der 
Boys‘Day – Jungen-Zukunftstag ist eine Aktion von 
Neue Wege für Jungs und wird vom Kompetenzzent-
rum Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V. in Biele-
feld bundesweit koordiniert.  
 
Internet: www.boys-day.de 
 

Broschüre:  
http://www.haus-der-kleinen-
for-
scher.de/fileadmin/Redaktion/3_Aktuelles/Newsletter/
2014/Flyer_hdkf-BOYSDAY_2014.pdf 
Kontakt: 
Stiftung Haus der kleinen Forscher 
Rungestraße 18 
10179 Berlin 
Tel 030 27 59 59 -0  
Fax 030 27 59 59 -219 
info@haus-der-kleinen-forscher.de 
www.haus-der-kleinen-forscher.de 

 

 
24. Internationaler Spielmarkt Potsdam 9.-10. Mai 2014 
 
Wer spricht schon so positiv über Fehler? Alle Men-
schen machen Fehler, alle 
Menschen wissen das und 
trotzdem sind Misserfolg, 
Scheitern und Niederlagen 
große Tabu-Themen unserer 
Zeit. Wie lernt man den Um-
gang mit Fehlern und Niederlagen, damit aus ihnen 
etwas Positives entstehen kann? Im Spiel lässt sich die 
Erfahrung von Niederlagen und Versagen sanktionsfrei 

trainieren. Eine fehlerfreundliche Grundhaltung aller 
Pädagog_innen ist die Basis für offene und kreative 
Konzepte mit Kindern und Jugendlichen. Um das Leben 
zu bewältigen, braucht es die Fähigkeit, auch nach 
Rückschlägen weiterzumachen. Und wo lässt sich das 
besser üben und erfahren als in der Freiheit des Spiels?   
 
Veranstaltungsort: Potsdam Hermannswerder 10 – 18 
Uhr 
Infos unter: www.spielmarkt-potsdam.de. 

 

 
„DEIN Recht auf Spiel!“ – Motto des Weltspieltages 2014 – 28. Mai 2014 
 
„DEIN Recht auf Spiel!“ – so lautet das diesjährige Mot-
to des Deutschen Kinderhilfswerkes zum Weltspieltag 
am 28. Mai. Damit wollen das Deutsche Kinderhilfs-
werk und seine Partner im „Bündnis Recht auf Spiel“ 
darauf aufmerksam machen, dass in Deutschland die 

Möglichkeiten von Kindern zum freien Spielen immer 
mehr eingeschränkt werden. Deshalb fordert das Deut-
sche Kinderhilfswerk zum Weltspieltag 2014, Kindern 
wieder mehr Raum und Zeit zum Spielen einzuräumen. 
Eltern wundern sich, wenn ihre Kinder kaum noch dazu 

mailto:anmeldung@labyrinth-kindermuseum.de
http://www.labyrinth-kindermuseum.de/
http://www.haus-der-kleinen-forscher.de/fileadmin/Redaktion/3_Aktuelles/Newsletter/2014/Flyer_hdkf-BOYSDAY_2014.pdf
http://www.haus-der-kleinen-forscher.de/fileadmin/Redaktion/3_Aktuelles/Newsletter/2014/Flyer_hdkf-BOYSDAY_2014.pdf
http://www.haus-der-kleinen-forscher.de/fileadmin/Redaktion/3_Aktuelles/Newsletter/2014/Flyer_hdkf-BOYSDAY_2014.pdf
http://www.haus-der-kleinen-forscher.de/fileadmin/Redaktion/3_Aktuelles/Newsletter/2014/Flyer_hdkf-BOYSDAY_2014.pdf
http://www.spielmarkt-potsdam.de/
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in der Lage sind, Spiele zu erfinden und die Eltern dau-
ernd fragen, was sie machen sollen. Insbesondere Kin-
der aus der Mittel- und Oberschicht wachsen heute in 
viel stärkerem Maß unter den wachsamen Augen von 
Erwachsenen auf. Der Weltspieltag 2014 wird deutsch-
landweit zum siebten Mal ausgerichtet. Zum Weltspiel-
tag sind Schulen und Kindergärten, öffentliche Einrich-
tungen, Vereine und Nachbarschaftsinitiativen aufgeru-
fen, in ihrer Stadt oder Gemeinde eine witzige, bei-

spielgebende und öffentlichkeitswirksame Spielaktion 
durchzuführen. Die Partner der im letzten Jahr fast 200 
Aktionen sind vor Ort für die Durchführung ihrer Ver-
anstaltung selbst verantwortlich. Das Deutsche Kinder-
hilfswerk stellt umfangreiche Aktionsmaterialien zum 
Weltspieltag zur Verfügung. 
 
Info unter: www.recht-auf-Spiel.de 

 

 
 
 
 
 

 

Arbeitsschutzbetreuung - Angebot der Sicherheitsingenieurin Brigitte Ceresna für Mitglieder des DaBEI e.V. 

Gesunde und zufriedene Mitarbeiter_innen und die Erfüllung der gesetzlichen Auflagen sind die Ziele der  Beratung 

zum Arbeitsschutz in Ihrer Einrichtung oder bei den  Unternehmerschulungen. 

Als Kooperationspartnerin der BGW bin ich auf die Arbeitsschutzbetreuung von Kindertagesstätten spezialisiert. Auch 

kenne ich die Sorgen und Nöte speziell von kleinen Einrichtungen. Ich habe viele Jahre die Buchführung in der Eltern-

Initiativkita meines Sohnes übernommen. Durch mein Angebot möchte ich es Ihnen erleichtern, das Thema Arbeits-

schutz bald anzupacken. Sie erfahren durch meine persönlich geprägte Betreuung die bestmögliche Unterstützung. Die 

Umsetzung des Arbeitsschutzes soll einfach und trotzdem effektiv sein. 

Ich biete alle von der BGW vorgesehenen Betreuungsformen an, so dass Sie die für Ihre Situation passende Form aus-

wählen können. 

1. Grundbetreuung und anlassbezogene Be-

treuung (bis 10 Beschäftigte) 

Ich komme zu Ihnen in die Einrichtung und er-

arbeite mit Ihnen gemeinsam die gesetzlich 

vorgeschriebene Gefährdungsbeurteilung. Die 

Betreuung muss alle 5 Jahre wiederholt wer-

den. 

Die Erstellung der Gefährdungsbeurteilung ist 

zunächst vergleichsweise aufwendig.  Den 

Mitgliedseinrichtungen des DaBEI biete ich 

diese Leistung für 190,00 € netto an. Dieser 

Preis beinhaltet meinen Rabatt für gemein-

nützige Betriebe in Höhe von 25 % und einen 

weiteren Nachlass in Höhe von 5 % für Sie als 

Mitglied des Dachverbandes. Jährliche Pau-

schalbeiträge und Anfahrtskosten stelle ich 

Ihnen nicht in Rechnung.  

 

Diese Betreuungsform ist aus meiner Sicht be-

sonders gut für kleine Einrichtungen geeignet. 

Sie müssen sich als Vorstand nicht tief mit der 

Materie Arbeitsschutz beschäftigen, sondern 

erhalten mit der Gefährdungsbeurteilung eine 

To-do-Liste, die Sie einfach abarbeiten kön-

nen. Darüber hinaus haben Sie jederzeit die 

Möglichkeit, mich telefonisch um Rat zu fra-

gen, ohne dass Ihnen dadurch weitere Kosten 

entstehen. Eine vertragliche Bindung an einen 

Betriebsarzt ist nicht erforderlich. 

 

2.  Alternative bedarfsorientierte Betreuung (bis 

50 Beschäftigte) 

Ein Mitglied des Vorstandes  nimmt bei mir an 

einer sechsstündigen Unternehmerschulung 

teil. Die Schulungsgebühr beträgt für Sie 85,00 

€ netto. Bei der Schulung erlernen Sie, selbst 

die Gefährdungsbeurteilung zu erstellen. Spä-

testens nach 5 Jahren müssen Sie an einer 

Fortbildungsveranstaltung teilnehmen.  

 

Diese Betreuungsform ist etwas schwierig, da 

die Vorstände in Eltern-Initiativkitas erfah-

rungsgemäß häufiger wechseln. Für Einrich-

tungen mit mehr als 10 Beschäftigten emp-

Kita Organisation & Verwaltung 

http://www.recht-auf-spiel.de/
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fiehlt sich diese Form dennoch. Diese Einrich-

tungen sparen sich so die vergleichsweise ho-

hen Kosten für die jährliche Betreuung durch 

den Betriebsarzt. Im Rahmen der bedarfsori-

entierten Betreuung haben Sie die Möglich-

keit, meine Unterstützung ganz nach Ihren 

Bedürfnissen anzufordern.  

 

3. Regelmäßige Betreuung (ab 10 Beschäftigte) 

Ich führe jährliche Begehungen durch, wenn 

möglich gemeinsam mit einem Betriebsarzt 

und unterstütze Sie bei der Erarbeitung und 

Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung. 

Mein reduzierter Stundensatz beträgt 35,00 € 

netto pro Stunde. 

 

Ich freue mich, wenn Sie mit mir telefonisch Kontakt aufnehmen und mir Gelegenheit geben, Sie bei der Entscheidung 

für eine bestimmte Betreuungsform zu beraten. Sollten Sie bereits einen Vertrag mit einem anderen Dienstleister abge-

schlossen haben, bitte ich um einen kritischen Vergleich der Leistungen und der Preise. Nicht nur beim Stromanbieter 

sollte man gelegentlich über einen Wechsel nachdenken. 

Kontakt:            

   Brigitte Ceresna, Sicherheitsingenieurin 

   Luisenweg 56 , 13407 Berlin 

   Tel + Fax 030 42 85 16 57 

   kontakt@arbeitsschutz-ceresna.de 

   www.arbeitsschutz-ceresna.de 

 

Landesprogramm „Zeit für Anleitung“:  Aktuelle Änderung der Anleitungsgutscheine für Seiteneinsteiger_innen  

Seiteneinsteiger_innen, für deren Anleitung am Ausbildungsort Praxis zusätzliche Anleitungsstunden pauschal finanziert 

werden sind: 

¶ Schüler_innen der tätigkeitsbegleitenden (Teilzeit-)Fachschulausbildung im Bildungsgang Sozialpädagogik 

(nach § 10 Abs. 2 KitaPersV) 

¶ Teilnehmer_innen an der tätigkeitsbegleitenden Fachkräftequalifizierung „Profis für die Praxis“ (nach § 10 Abs. 

2 KitaPersV) sowie 

¶ Beschäftigte, die die Gleichartigkeit und Gleichwertigkeit im Rahmen einer individuellen Bildungsplanung (§ 10 

Abs. 3 KitaPersV) anstreben. 

 

Für Schüler_innen der tätigkeitsbegleitenden Fachschulausbildung und für Personen, die im Rahmen des Programms 

„Profis für die Praxis“ qualifiziert werden, erhalten die Anstellungsträger die Gutscheine über die Fachschulen bzw. über 

die Weiterbildungsträger. Für Seiteneinsteiger_innen mit individueller Bildungsplanung erhalten die Anstellungsträger 

die Gutscheine vom MBJS zusammen mit der Erlaubnis, diese Personen im Umfang von 70% dem Personalschlüssel 

anzurechnen. Teilnehmer_innen an Brückenkursen für Heilerziehungspfleger_innen erhalten die Gutscheine ebenfalls 

von den Weiterbildungsträgern. 

Ein Gutschein berechtigt den Anstellungsträger zum Empfang einer pauschalen Erstattung der zusätzlichen Personal-

kosten für eine Anleitungsstunde pro Woche für ein Kalenderjahr, ungeachtet der konkreten zeitlichen Lage des Anlei-

tungs- und Ausbildungsverhältnisses.  

Folgende Neuerung wurde von Seiten des MBJS beschlossen, um die Kontinuität der Anleitung in den Kitas und eine 

trägerfreundliche Umsetzung zu gewährleisten: 

Ab sofort wird für jedes Kalenderjahr ein Gutschein 

ausgegeben, in dem eine Seiteneinsteiger_in in der Kita 

ist. Somit erhalten die Schüler_innen der tätigkeitsbe-

gleitenden Fachschulausbildung insgesamt vier Gut-

scheine. Für die anderen, zahlenmäßig geringeren 

Gruppen bleibt es bei der bisherigen Regelung („Profis 

für die Praxis“ erhalten zwei Gutscheine, jeweils ein 

Gutschein wird für die Teilnahme an den Brückenkur-

mailto:kontakt@arbeitsschutz-ceresna.de
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sen für Heilerziehungspfleger_innen und im Rahmen 

einer individuellen Bildungsplanung vergeben). Der 

Wert eines Gutscheins ist auf 1.150€ pro Jahr festge-

setzt. Mit dem Einlösen dieses Gutscheins verpflichtet 

sich der Träger, die Personalausstattung gem. § 10 

KitaG und §§ 4, 5 KitaPersV im Umfang von mindestens 

einer Arbeitswoche zu erhöhen, diese Zeit für die Qua-

lifizierung zur Verfügung zu stellen und dienstplanmä-

ßig abzusichern.  

Zur Bearbeitung muss der vollständig ausgefüllte Gut-

schein für das jeweilige Jahr beim Berliner Institut für 

Frühpädagogik eingereicht werden. Die Auszahlung des 

Gesamtbetrages für ein Jahr erfolgt zum jeweils nächs-

ten Auszahlungstermin Anfang Mai bzw. Mitte Sep-

tember. Die Gutscheine müssen mindestens drei Wo-

chen vor dem Auszahlungstermin im Berliner Institut 

für Frühpädagogik vorliegen, damit sie Berücksichti-

gung finden können. Ein Rechtsanspruch auf Erteilung 

eines Gutscheins bzw. auf Zahlung des Pauschalbetra-

ges besteht nicht. 

 

Neue Muster für Zuwendungsbestätigungen ab 2014 

Mit dem Schreiben vom 7. November hat das Bundesfinanzministerium die neuen Muster für Zuwendungsbestätigun-

gen bekanntgegeben. 

Insbesondere sind folgende Änderungen enthalten: 

Á Gegen optische Hervorhebungen von Textpas-

sagen beispielsweise durch Einrahmungen 

und/oder vorangestellte Ankreuzkästchen be-

stehen keine Bedenken. Die Verwendung ei-

nes Briefpapiers mit einem Logo, Emblem o-

der Wasserzeichen der Einrichtung ist zulässig. 

Á Bei Sachspenden aus dem Betriebsvermögen 

bemisst sich die Zuwendungshöhe nach dem 

Wert, der bei der Entnahme angesetzt wurde 

und nach der Umsatzsteuer, die auf die Ent-

nahme entfällt (§ 10b III 2 EStG). 

Á Die Zeile, ob es sich um den Verzicht auf die 

Erstattung von Aufwendungen handelt, ist 

stets in die Zuwendungsbestätigungen über 

Geldzuwendungen/ Mitgliedbeiträge zu über-

nehmen und entsprechend anzukreuzen. Dies 

gilt auch für Sammelbestätigungen und in den 

Fällen, in denen ein Zuwendungsempfänger 

grundsätzlich keine Zuwendungsbestätigun-

gen für die Erstattung von Aufwendungen 

ausstellt. 

Á Mit der Einführung des § 60a AO wird klarge-

stellt, dass die so genannte vorläufige Be-

scheinigung weiterhin gültig und die betroffe-

nen Körperschaften übergangsweise weiterhin 

zur Ausstellung von Zuwendungsbestätigun-

gen berechtigt sind. Die Zuwendungsbestäti-

gung ist aber, wie unter Nr. 13 des BMF-

Schreibens angegeben, zu fassen. Des Weite-

ren sind die haftungsrechtlichen Folgen wie 

angegeben zu formulieren. 

Á Ist der Körperschaft, Personenvereinigung o-

der Vermögensmasse bisher weder ein Frei-

stellungsbescheid noch eine Anlage zum Kör-

perschaftssteuerbescheid erteilt worden und 

sieht der Feststellungbescheid nach § 60a AO 

die Steuerbefreiung erst für den nächsten 

Veranlagungszeitraum vor (§ 60a II AO), sind 

Zuwendungen erst ab diesem Zeitpunkt nach 

§ 10b EStG abziehbar. Zuwendungsbestäti-

gungen, die für Zeiträume vor der Steuerbe-

freiung ausgestellt werden, sind unrichtig und 

können die Haftung des Ausstellers auslösen

Info unter:   

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/

2013-11-07-muster-zuwendungsbestaetigungen.html 

 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2013-11-07-muster-zuwendungsbestaetigungen.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2013-11-07-muster-zuwendungsbestaetigungen.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2013-11-07-muster-zuwendungsbestaetigungen.html
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Neue Plattform für Sachspenden: Innatura.org  

innatura wirbt aussortierte, aber neuwertige Sach-

spenden von Herstellern ein und verteilt diese an ge-

meinnützige Organisationen weiter, deren Arbeit damit 

ganz wesentlich unterstützt werden kann. Die Organi-

sationen verteilen die Artikel entweder an Bedürftige 

weiter (Spielzeug, Hygieneartikel, Haushaltswaren 

etc.), oder können ihre eigene Verwaltung damit kos-

tengünstiger betreiben (Büroausstattung, Computer-

zubehör, Werkzeug etc.). Zielgruppe sind vor allem 

diejenigen gemeinnützigen Organisationen, die über 

ein kleines Budget verfügen. Es fällt lediglich eine Ge-

bühr an, mit der ein Teil der Selbstkosten der innatura 

gedeckt werden sollen.  

Info unter: 

www.innatura.org. 

 

Neuerscheinung: Fördertöpfe für Vereine 2014  

Das Netzwerk Selbsthilfe hat sein Nachschlagewerk 

über Fördertöpfe für Vereine und Initiativen aktuali-

siert und neu herausgegeben. Die Broschüre portrai-

tiert über 330 Stiftungen und Förderquellen und bietet 

umfangreiche Tipps zu Fördermöglichkeiten in den 

verschiedensten Bereichen.  

Herausgegeben von Netzwerk Selbsthilfe e.V., 12. voll-

ständig überarbeitete und erweiterte Auflage 2014 

Preis: 20 € + Porto / Verpackung 

Info unter: http://bestellen.netzwerk-selbsthilfe.de/ 

 

Fördermittel und Fundraising gegen Rechtsextremismus  

Die Bundeszentrale für politische Bildung hat eine umfangreiche Liste möglicher Fördertöpfe für Projekte gegen 

Rechtsextremismus zusammengestellt.  

Info unter: www.bpb.de/partner/akquisos/166871/uebersicht-foerderungen-auf-allen-ebenen.de 

 

 

 

 

Kurz vor Redaktionsschluss erreichte uns noch folgende Pressemeldung der Bertelsmann Stiftung: 

Gütersloh, 10.03.2014  

Personalmangel bei der Kinderbetreuung in Potsdams Kitas  

Neue Studie der Bertelsmann Stiftung: Für mehr als drei Viertel aller unter Dreijährigen in Potsdam wird der gesetz-

lich vorgeschriebene Personalschlüssel nicht realisiert. Kita-Finanzierung in Brandenburg reicht nicht aus und geht zu 

Lasten der Qualität. 

In den Potsdamer Kindertageseinrichtungen finden mehr als drei Viertel aller Kinder im Alter von unter drei Jahren 

keine Betreuung, die den gesetzlichen Rahmenbedingungen entspricht. Das Missverhältnis ergibt sich daraus, dass die 

Mehrzahl der Kinder deutlich länger in der Kita bleibt als vom Gesetzgeber einkalkuliert. Das geht aus einer repräsenta-

tiven Studie der Bertelsmann Stiftung hervor, die im Rahmen eines Modellprojektes in Brandenburg durchgeführt wur-

de und heute veröffentlicht wird. Demnach ist in Potsdamer Kitas im Durchschnitt eine vollzeitbeschäftigte Erzieherin 

Ausblick – Zu guter Letzt ……  

http://www.innatura.org/
http://bestellen.netzwerk-selbsthilfe.de/
http://www.bpb.de/partner/akquisos/166871/uebersicht-foerderungen-auf-allen-ebenen.de
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für 7,2 Kinder unter drei Jahren zuständig. Das brandenburgische Kita-Gesetz schreibt aber einen Personalschlüssel von 

ein zu sechs vor. 

(…) Selbst wenn es in Brandenburg gelänge, den gesetzlichen Personalschlüssel zu erfüllen, würde dies noch nicht aus-

reichen, eine gute Qualität zu sichern. Die Bertelsmann Stiftung empfiehlt für die Betreuung von unter Dreijährigen 

einen Schlüssel von eins zu drei, also doppelt so viele Erzieherinnen wie in Brandenburg vorgesehen. „Langfristig müs-

sen in Brandenburg wie in allen östlichen Bundesländern deutlich mehr Mittel für eine bessere Personalausstattung 

investiert werden“, fordert Anette Stein. „Die brandenburgischen Personalschlüssel schaffen noch nicht ausreichende 

Voraussetzungen für gute Bildungs- und Entwicklungsbedingungen der Kita-Kinder“.(…) 

http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/SID-8968B15F-564BF8DE/bst/hs.xsl/nachrichten_120439.htm 

Diese Ergebnisse von KitaZoom werden auf dem Bildungstag der Kita Kampagne am 12. März 2014 an der Fachhoch-

schule Potsdam ebenfalls im Mittelpunkt stehen. Wir sind für Euch dabei und berichten dazu ausführlich im nächsten 

Rundbrief Nr. 9. 

Bis dahin: genießt den Frühlingsanfang und macht Euch „Kampagnen fit“! 

http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/SID-8968B15F-564BF8DE/bst/hs.xsl/nachrichten_120439.htm

